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1 Einleitung 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Anlass 

 

Das Plangebiet befindet sich im Kurgebiet der Stadt Bad Säckingen, eingespannt zwischen 
der Bergseestraße im Westen und dem Schöpfebachweg im Westen. Das sogenannte 
Engel-Areal soll durch die Firma Faller Immobilien für Geschosswohnungsbau entwickelt 
werden, auf dem Grundstück Flst.-Nr. 4081 am Schöpfebachweg benötigt der bestehende 
Studiencampus für Gesundheitsberufe dringend eine Erweiterung, wobei mit der Erweite-
rung auch ein Wohnangebot entstehen soll. Das bisher im Eigentum der Stadt Bad Säckin-
gen befindliche Hanggrundstück, das nach der Realisierung der vorgesehenen Bebauung 
nur noch schwer von außen zugänglich sein wird, soll von den beiden Vorhabenträgern 
übernommen werden.  

Da die vorliegende Planung für die zwei Bauvorhaben in der Bergseestraße und am 
Schöpfebachweg nicht den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans „Kurgebiet 
II“ entspricht, soll für diesen Bereich ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB neu aufgestellt werden. Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

▪ Innenentwicklung zur Bereitstellung von Wohnraum; 
▪ Planungsrechtliche Sicherung von gesundheitsbezogenen Nutzungen; 
▪ Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; 
▪ Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen („Stadt der kurzen Wege“); 
▪ kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen; 
▪ Schutz wertvoller Strukturen (Bäume, Gewässer). 

 
Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt ohne Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB. Die Stadt Bad Säckingen hat jedoch auf freiwilliger Basis eine frühzei-
tige Beteiligung durchgeführt, so dass die Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger in vol-
lem Umfang gegeben sind. Da der Bebauungsplan aus dem bestehenden Flächennut-
zungsplan entwickelt werden kann, ist eine Anpassung im Wege der Berichtigung nicht 
notwendig. 

 

Verortung des 
Plangebiets 

 

 

Abbildung 1: Verortung des Plangebiets des Bebauungsplans „Kurgebiet III“ (rot) in Bad Säckingen 
(Quelle Luftbild: LUBW 2023). 
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Abgrenzung 
des Geltungs-
bereichs 

 

Abbildung 2: Räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Kurgebiet III“ (rot) 
(Quelle Luftbild: LUBW 2023).  
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche 
Grundlagen 

Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Kurgebiet“ wird gemäß § 13a BauGB 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Nach 
§ 13a BauGB Absatz 1 Satz 1 kann dieses Verfahren für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung angewen-
det werden.  

Gemäß § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt weniger 
als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen 
sind. Innerhalb des vorliegenden Bebauungsplans ist eine Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO von ca. 2.900 m² zulässig. In der derzeit im Verfahren befindlichen 4. 
Änderung des Bebauungsplans „Kurgebiet“ ist eine Grundfläche von insgesamt 10.150 m² 
zulässig. Da die beiden Verfahren in einem zeitlichen, räumlichen und sachlichen Zusam-
menhang stehen, sind sie kumulativ zu betrachten. Die Summe von 13.050 m² zulässiger 
Grundfläche unterschreitet jedoch deutlich die von der BauNVO vorgegebenen Schwelle 
von 20.000 m².  

Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
sind ebenfalls erfüllt, da es darüber hinaus keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen 
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie und der Vogel-
schutzrichtlinie (Natura 2000) gibt. 

Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung und 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Abs. 1 BImSchG zu be-
achten sind, da im Plangebiet ausschließlich Nutzungen im Rahmen eines Allgemeinen 
Wohngebiets zulässig sind. Von diesen Nutzungen ist kein Störfallrisiko bzw. ein Risiko 
eines schweren Unfalls zu erwarten. 

Die Bebauungsplanänderung kann daher als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 
13 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Demnach kann auf eine Umweltprüfung, auf die Erarbeitung 
eines Umweltberichts und auf eine zusammenfassende Erklärung verzichtet werden. Dar-
über hinaus findet die Eingriffsregelung (§ 1a BauGB i. V. m. § 21 BNatSchG) keine An-
wendung. Eine frühzeitige Beteiligung soll freiwillig durchgeführt werden. 

 

 

1.3 Berücksichtigung von Stellungnahmen 

Ergebnis der 
frühzeitigen Be-
teiligung 

Folgende Anregungen des Landratsamt Waldshut, der Stadt Bad Säckingen sowie Privat-
personen und Vereinen sind im Zuge der frühzeitigen Beteiligung eingegangen und wer-
den in den hier vorliegenden Umweltbelangen berücksichtigt: 

Landratsamt Waldshut  

Hinweise auf 2 Eintragungen im Bodenschutzkataster (historischer Altstandort Hammer-
werk und Altstandort Textilfirma Engel GmbH.  

➔ werden beim Schutzgut Boden entsprechend aufgenommen. 

Hinweise auf die Erforderlichkeit eines Erdmassenausgleichs zu Reduzierung ggf. erfor-
derlicher Deponieflächen.  

➔ die Gemeinden müssen im Rahmen der Bebauungspläne auf die entsprechenden 
Rechtsgrundlagen hinweisen. Sofern nach Prüfung durch ein Ingenieurbüro ein Erdmas-
senausgleich nicht erfolgen kann, ist dies entsprechend zu begründen. Dieser Sachverhalt 
ist zudem im Rahmen der Planungsabwägung / Planungsermessen zu berücksichtigen. 

Hinweise auf die Freihaltung des 5 m Gewässerrandstreifens entlang des Schöpfebachs 
sowie Anregung diese Vorgaben in die Festsetzungen aufzunehmen.  

Hinweise auf die Lage im Heilquellenschutzgebiet Bad Säckingen / Schutzzone II.  



galaplan kunz          Umweltbelange nach § 13a BauGB  
Am Schlipf 6  BPlan „Kurgebiet III“  
79674 Todtnauberg   Stadt Bad Säckingen, Gemarkung Säckingen  
 

 4 

➔ werden beim Schutzgut Grundwasser sowie Schutzgut Oberflächengewässer aufge-
nommen. 

Hinweise der Forstbehörde auf die niederwaldartige Bewirtschaftung der angrenzenden 
Waldflächen innerhalb und außerhalb des Plangebietes.  

➔ wurden bereits berücksichtigt.  

 

Stadt Bad Säckingen / Sachgebiet Umwelt und Energie  

Hinweise auf die Lindenallee westlich der Bergseestraße als Geschützter Grünbestand. 

Hinweis auf Berücksichtigung der DIN 18920 mit den entsprechenden Baumschutzmaß-
nahmen.  

➔ wird in die Unterlagen aufgenommen.  

Hinweise auf Fledermäuse, Bilche, Reptilien und Amphibien sowie die Laufkäferart Bem-
bidion latinum.  

➔ werden in die Artenschutzrechtliche Prüfung aufgenommen.  

Hinweise auf die Aufnahme von Nistkästen usw. als Ersatzhabitate für Vögel oder Fleder-
mäuse. 

➔ wird in die Artenschutzrechtliche Prüfung aufgenommen. 

Hinweis auf Klimaanpassungen wie Festsetzung von Dach- und Fassadenbegrünng, Er-
halt und Neupflanzung von Bäumen, Sicherung der Durchlüftung und Durchgrünung durch 
geeignete Gebäudeausrichtung, Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien usw. 

➔ werden soweit nicht schon Bestandteil der Unterlagen entsprechend aufgenommen.  

 

Schwarzwaldverein 

Hinweis auf den geschützten Baumbestand der Lindenallee. Hinweise auf eine Ergänzung 
der Lindenallee.  

➔ werden aufgenommen sowie ergänzende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-
rung und Pflanzbindungen der im Plangebiet bestehenden Bäume.  

Hinweise auf den Landschaftsplan Bad Säckingen. 

➔ wird in die Unterlagen aufgenommen.  

Hinweise zum Erhalt des vorhandenen Wald- und Baumbestandes im Plangebiet.  

➔ die Sicherung und der dauerhafte Erhalt wird bereits berücksichtigt. 

Hinweise auf die Ergänzung des Zwischenberichtes zum Artenschutz. 

➔ der Artenschutzbericht wird bei Offenlage vollständig vorgelegt. 

Hinweis auf den Einsatz einer ökologischen Baubegleitung während der Baumaßnahmen. 
➔ wird bereits in den Unterlagen berücksichtigt.  

 

 

2 Übergeordnete Fachplanungen 

Regionalplan Das Plangebiet liegt innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers, am nördlichen Rand 
der Stadt Bad Säckingen. Zudem liegt das Plangebiet innerhalb eines Ausschlussgebiets 
für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Nördlich grenzt ein Vorranggebiet (Regionaler 
Grünzug) an. Das Vorranggebiet wird durch die Aufstellung des Bebauungsplans aller-
dings in keiner Weise beeinträchtigt. 

Der Bebauungsplan entspricht den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung. 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan mit Verortung des Plangebiets „Kurgebiet III“ (gelb) (Quelle: 
Regionalverband Hochrhein-Bodensee - Raumnutzungskarte Mitte).  

 

Flächennut-
zungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Bad Säckin-
gen stellt für das vorliegende Plangebiet Wohnbauflächen (W) im Westen und Sonderge-
bietsflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Sporteinrichtungen-Schule“ im Osten dar. So-
mit ist der Bebauungsplan „Kurgebiet III“ aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt. 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Bad Säckingen, Murg, Rickenbach und Herrischried der Stadt Bad Säckingen (Quelle: Stadt 
Bad Säckingen, Stand Dezember 2022).  
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Landschafts-
plan 

Dem Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan (Stand Satzung 2023) können für das 
Plangebiet die folgenden Ausweisungen entnommen werden.  
 
 

 Schutzgut Oberflächengewässer  

Der östlich zum Plangebiet verlaufende Hangwasserkanal bzw. Schöpfebach ist im rele-
vanten Plangebiet nördlich der Tennishalle als „mäßig veränderte Gewässer“ eingestuft. 
Überschwemmungsflächen sind in diesem Bereich nicht ausgewiesen.  

Da keine Eingriffe in den Hangwasserkanal bzw. Schöpfebach erfolgen bzw. der Schöpfe-
bach außerhalb des Plangebiets verläuft, ergeben sich keine weiteren planungsrelevanten 
Vorgaben für das vorliegende Bebauungsplanverfahren.  

 
 

 
 

Abbildung 5: Auszug aus dem Landschaftsplan 2023 / Schutzgut Wasser (Quelle: faktorgrün 2023). 

 
 Schutzgut Boden  

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sind dem Landschaftsplan keine besonderen 
Ausweisungen zu entnehmen. Auf die Altlastflächen südlich und nördlich des Plangebietes 
sowie zwei historische Altlasten wird bei den Darstellungen zum Schutzgut Boden näher 
eingegangen.  

Ansonsten sind dem Landschaftsplan keine weiteren Vorgaben im Hinblick auf das 
Schutzgut Boden zu entnehmen.  

 

 

  

 
Abbildung 6: Auszug aus dem Landschaftsplan 2023 / Schutzgut Boden  (Quelle: faktorgrün 2023). 
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 Schutzgut Klima/Luft  

Dem Landschaftsplan können Hinweise zum verhandenen Berg- und Talwindsystem 
entnommen werden. Der Vorhabenbereich liegt im Bereich des Berg- und Talwindsystems 
entlang des Hangwasserkanals bzw. Schöpfebach.  

Da unmittelbar südlich zu den hier geplanten Gebäuden bereits größere Baukörper 
vorhanden sind, wird hier davon ausgegangen, dass keine entscheidungserheblichen 
Veränderungen im Hinblick auf die Windsystem oder eine Zunahme der Kaltluftstubereich 
erfolgen.  

 

 

 

 
Abbildung 7: Auszug aus dem Landschaftsplan 2023 / Schutzgut Klima (Quelle: faktorgrün 2023). 

 

 Potentielle Ausgleichsflächen  

Im Plangebiet ist auch kein Potential für weitere Ausgleichsflächen dargestellt.  

 

 

 

 
Abbildung 8: Auszug aus dem Landschaftsplan 2023 / potenzielle Ausgleichsflächen Klima (Quelle: fak-
torgrün 2023). 
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3 Rechtskräftiger Bebauungsplan 

Rechtskräftiger 
Bebauungsplan 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kurgebiet III“ gilt bislang der Bebauungs-
plan Nr. 57 „Kurgebiet II“ in der Fassung seiner 2. Änderung aus dem Jahr 2017. Da die 
damaligen Festsetzungen der aktuell geplanten Bauvorhaben nicht vollständig entspre-
chen, hat sich die Stadt Bad Säckingen dazu entschieden, einen neuen Bebauungsplan 
aufzustellen. 

  

 

Abbildung 9: Abgrenzung des rechtskräftigen BPlans „Kurgebiet II“ (schwarz gestrichelt), Abgrenzung 
des Plangebiets „Kurgebiet III“ (rot) (Quelle: Stadtbauamt Bad Säckingen, 2006).  
 

 

 

 Abbildung 10: Abgrenzung des rechtskräftigen BPlans „Kurgebiet II- 2. Änderung“ (schwarz gestrichelt), 
Abgrenzung des Plangebiets „Kurgebiet III“ (rot) (Quelle: Stadtbauamt Bad Säckingen, 2017).  
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4 Bebauungsplan „Kurgebiet III“ 

Plangebiet Das Plangebiet liegt im Kurgebiet am nördlichen Ortsrand der Stadt Bad Säckingen, zwi-
schen der Bergseestraße im Westen und dem Schöpfebachweg im Osten. Nördlich gren-
zen Waldflächen an das Plangebiet an, westlich und südwestlich befinden sich Wohnge-
bäude, im Südosten eine Tennishalle, im Osten verläuft der stark eingegrünte Schöpfe-
bach. 

Der Bebauungsplan „Kurgebiet III“ bezieht sich auf die Flurstücke 4081, 584/3, 584/8 und 
584 der Gemarkung Säckingen. Der Geltungsbereich umfasst eine Grundfläche von 
7.428 m². 

 

  

Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Kurgebiet III“ (Quelle: fsp Stadtplanung, 04.12.2023). 

 

Art der bauli-
chen Nutzung 

Im Westen des Plangebiets soll Geschosswohnungsbau entstehen. Geplant sind drei 
Wohngebäude mit insgesamt 50 Wohnungen. Verbunden sind die Gebäude durch eine 
gemeinsame Tiefgarage, die sich aufgrund der Topografie über zwei Geschosse erstreckt.  

Im Osten ist ein längliches Gebäude, das sich von Norden nach Süden parallel zum Schöp-
febachweg erstreckt, geplant. Darin sollen Schulungsräume für medizinische Assistenzbe-
rufe (voraussichtlich Physiotherapie) untergebracht werden. Um der hohen Nachfrage 
durch die Studierende entgegenzukommen, sollen in den oberen Geschossen auch Woh-
nungen realisiert werden. Das Gebäude dockt direkt an den nördlichen Anbau der Tennis-
halle an und wird in der Länge durch einen Höhenversprung gegliedert.  

 

Verkehr  Die verkehrliche Erschließung für die Wohnbebauung im Westen ist bereits durch die Berg-
seestraße gesichert. Für die Unterbringung der notwendigen Stellplätze ist eine Tiefgarage 
geplant. Dadurch können die nicht überbauten Grundstücksflächen von Parkplätzen frei-
gehalten werden und im Sinne einer hohen Aufenthaltsqualität gestaltet werden. 

Das östliche Grundstück kann über den bestehenden Schöpfebachweg angefahren 
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werden. 

Sonstige Fach-
belange 

Für die Änderung des Bebauungsplans werden keine landwirtschaftlichen Belange tan-
giert.  

Der dichte Baumbestand auf der Hangfläche, die sich von Norden nach Süden durch das 
Plangebiet erstreckt, wird von der Forstbehörde als Wald eingestuft, weswegen dafür eine 
niederwaldartige Bewirtschaftung erforderlich ist. Die Fläche soll der Stadt von den Grund-
stückseigentümern der beiden Vorhaben abgekauft werden, sodass die Pflege dieses 
Waldbestands zukünftig von den Eigentümern übernommen wird. Die geplante Teilung der 
Fläche wird in der Planzeichnung dargestellt. Die Sicherung der niederwaldartigen Bewirt-
schaftung ist zudem über eine Baulast zu sichern. 

 

5 Berechnung der Flächenversiegelung 

Flächen-                   
versiegelung 

Rechtskräftiger Bebauungsplan „Kurgebiet II“: 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind innerhalb des Plangebiets „Kurgebiet III“ Grünflä-
chen ausgewiesen. Diese Flächen müssen von der Bruttobaufläche (=Plangebietsgröße) 
abgezogen werden, um die Nettobaufläche zu erhalten: 7.428 m² - 1.285 m² = 6.143 m² 

Die Nettobaufläche ist untergliedert in Wohngebietsflächen mit 3.598 m² und eine Sonder-
gebietsfläche mit 2.545 m². 

Für die Wohngebietsflächen ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt (zzgl. 50 % Überschreitung 
für Nebenanlagen), für die Sondergebietsfläche eine GRZ von 0,8. 

Die maximal zulässige Flächenversiegelung für die Wohngebietsflächen beträgt somit 
2.159 m² (3.598 m² * 0,6) und die für die Sondergebietsfläche 2.036 m² (2.590 m² * 0,8). 

Maximal mögliche Gesamt-Versiegelung: 4.195 m²  

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind zudem fünf Pflanzbindungen im betroffenen Be-
reich ausgewiesen. 

Bebauungsplan „Kurgebiet III“:  

Im neuen Bebauungsplan „Kurgebiet III“ sind Waldflächen ausgewiesen. Die Nettobauflä-
che beträgt 7.428 m² 1.941 m² = 5.487 m². 

Die Nettobaufläche ist untergliedert in eine Wohngebietsfläche mit 3.599 m² und eine Son-
dergebietsfläche mit 1.888 m². 

Die GRZ ändert sich im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan. Für die Wohnge-
bietsfläche wird eine GRZ von 0,5 festgesetzt (zzgl. 50 % Überschreitung für Nebenanla-
gen), für die Sondergebietsfläche eine GRZ von 0,6 (zzgl. Einer Überschreitung für Ne-
benanlagen bis zur GRZ 0,8). 

Die maximal zulässige Flächenversiegelung für die Wohngebietsfläche beträgt somit 
2.699 m² (3.599 m² * 0,75) und die für die Sondergebietsfläche 1.510 m² (1.888 m² * 0,8). 

Maximal mögliche Gesamt-Versiegelung: 4.209 m² 

Erhöhung gegenüber rechtskräftigem Bebauungsplan: 14 m² 

Veränderungen gegenüber dem jetzigen Bestand im Gelände:  

Im Gelände sind bereits Gebäude mit einer Grundfläche von 468 m² vorhanden. Hinzu 
kommen versiegelte Flächen in Höhe von 310 m² und Schotterflächen in Höhe von 681 m² 
(gesamt 1.459 m²). 

Der Versiegelungsgrad wird sich somit nach Umsetzung des Bauvorhabens um 2.750 m² 
erhöhen. 
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6 Abwägung der Umweltbelange  

6.1 Lage im Raum und Schutzgebiete 

Lage im Raum 
und Beschrei-
bung Plangebiet  

 

Das ca. 7.428 m² große Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand von Bad 
Säckingen. Östlich wird das Plangebiet durch den Schöpfebachweg begrenzt, westlich 
durch die Bergseestraße. Angrenzend befinden sich Wald- und Wiesenflächen sowie Sied-
lungsstrukturen wie Wohnhäuser, Gärten und Straßen. Im westlichen Plangebiet befinden 
sich ein Gebäude und eine Gartenfläche. Zentral im Plangebiet liegt ein eine große Ge-
hölzfläche an einem östlich abfallenden Hang. Am östlichen Rand des Plangebiets befin-
den sich angrenzend an das Gehölz ein Weg und ein Platz mit wassergebundener Decke 
und Saumvegetation. Eine genauere Beschreibung der vorhandenen Biotoptypen ist dem 
Kapitel 6.2.1 „Schutzgut Tiere und Pflanzen“ zu entnehmen. 

Das Plangebiet liegt im Grenzbereich der Naturräume „Hochrheingebiet“ und „Schwarz-
wald“. Es befindet sich auf einer Höhe von ca. 290 m ü. NHN. 

Der Bebauungsplan „Kurgebiet III“ bezieht sich auf die Flurstücke 4081, 584/3, 584/8 und 
584 der Gemarkung Säckingen. Der Geltungsbereich umfasst eine Grundfläche von 
7.428 m². 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzgebietskulissen des „Naturparks Südschwarz-
wald“. Ansonsten sind keine weiteren Schutzgebiete, gesetzlich geschützten Biotope oder 
FFH-Mähwiesen betroffen. 

 

 

Abbildung 12: Plangebiet (rot) und Schutzgebiete in der Umgebung. Aus Übersichtlichkeitsgründen wird die Überlagerung mit 
dem Naturpark nicht dargestellt (Quelle: LUBW 2023). 

 

Naturpark Das gesamte Plangebiet ist Teil des Naturparks „Südschwarzwald“. Die geplante Errich-
tung von Wohnhäusern und einer Bildungsstätte stellt keine erhebliche Beeinträchtigung 
für den Schutzzweck des Naturparks dar. 

Auszug aus der Schutzgebietsverordnung:  

➢ Zweck des Naturparks Südschwarzwald ist es, dieses Gebiet als vorbildliche Erho-
lungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern insbesondere 1. die beson-
dere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und als bedeut-
same Landschaft für Tourismus einschließlich des Sports zu fördern, 2. die 
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charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren 
Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen für eine 
vielfältige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln, 3. eine 
möglichst naturverträgliche Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, die Er-
richtung, Unterhaltung und Nutzung von umweltverträglichen Erholungseinrichtungen 
zu fördern und dabei dem Prinzip der Konzentration von Sommer- und Winternutzung 
zielgerecht zu folgen, Überlastungen zu vermeiden, sowie bereits überlastete bezie-
hungsweise gestörte Bereiche durch geeignete Maßnahmen zu entlasten, 4. auf der 
Basis der natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualität des Gebietes durch Ak-
tivierung der vorhandenen Potentiale und durch positives Zusammenwirken verschie-
dener Bereiche, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, die regionale Wertschöp-
fung zu erhöhen, 5. die bäuerliche Landwirtschaft und die Forstwirtschaft in ihrer Be-
deutung für die Erhaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft, auch mit 
ihrer landschaftsbezogenen, typischen Bauweise, und die biologische Vielfalt im Na-
turparkgebiet zu erhalten, zu berücksichtigen und fortzuentwickeln. 

➢ Die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft sowie 
der städtebaulichen Entwicklung sind untereinander abzustimmen.  

➢ Maßnahmen nach Absatz 1 werden innerhalb des Naturparks insbesondere auf der 
Grundlage eines Naturparkplans festgelegt sowie ideell und finanziell gefördert. Der 
Naturparkplan wird in Abstimmung mit den beteiligten Behörden vom Träger des Na-
turparks, dem Verein »Naturpark Südschwarzwald e.V., aufgestellt. 

 

Gemäß § 4 Abs. 2 der Naturparkverordnung vom 12.10.2014 des Reg. Präs. Freiburg be-
darf die „Errichtung von baulichen Anlagen“ einer schriftlichen Erlaubnis der jeweils örtli-
chen Unteren Naturschutzbehörde. Einer gesonderten schriftlichen Erlaubnis bedarf das 
Bauvorhaben nach § 4 Abs. 4 nicht, sofern das Vorhaben nach anderen Vorschriften be-
reits eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde voraussetzt, die dann die schrift-
liche Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 ersetzt. 

Die naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigungen sind im Rahmen des Bauantrags 
zu beantragen und werden entsprechend in die baurechtliche Genehmigung integriert. 

 

Biosphären-     
gebiet 

Im Plangebiet und der weiteren Umgebung befinden sich keine Biosphärengebiete, eine 
weitere Betrachtung entfällt. 

 

Natura 2000 
(FFH- und Vo-
gelschutz-ge-
biete) 

Vogelschutzgebiete sind im Plangebiet und weiterer Umgebung nicht vorhanden, weswe-
gen eine weitere Betrachtung entfällt. 

Die nächstgelegene Teilfläche des FFH-Gebiets „Murg zum Hochrhein“ (Schutzgebiets-
Nr. 8413341) befindet sich ca. 1,1 km nordöstlich des Plangebiets. 

Folgende Einzelarten werden in Datenauswertungsbogen des FFH-Gebiets aufgeführt: 

- Gelbbauchunke 
- Groppe 
- Grünes Gabelzahnmoos 
- Mopsfledermaus 
- Biber 
- Bechsteinfledermaus 
- Wimpernfledermaus 
- Großes Mausohr 

Auswirkungen auf die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie können auf-
grund der Lage im Siedlungsbereich ausgeschlossen werden. 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens werden artenschutzrechtliche Kartierungen durch-
geführt. Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von einem Vorkommen bzw. einer 
erheblichen Betroffenheit von FFH-Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie ausgegangen. 
Die noch ausstehenden Kartier-Ergebnisse sind aber noch abzuwarten. 

Eine FFH-Vorprüfung oder -Verträglichkeitsprüfung wird nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht als notwendig erachtet. 
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Naturschutzge-
biete (NSG) und 
Landschafts-
schutzgebiete 
(LSG) 

Im Plangebiet und der weiteren Umgebung befinden sich keine Naturschutzgebiete, eine 
weitere Betrachtung entfällt. 

Das nächstgelegene LSG „Obersäckingen“ (Schutzgebiets-Nr. 3.37.024) liegt ca. 1,65 km 
westlich des Plangebiets. 

Im Zuge des Vorhabens erfolgen weder direkte noch indirekte Beeinträchtigungen dieses 
Schutzgebietes. 

 

FFH-Mähwiesen FFH-Mähwiesen sind ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen. Im Plangebiet und weiterer 
Umgebung sind keine FFH-Mähwiesen vorhanden, weswegen eine weitere Betrachtung 
entfällt. 

 

Geschützte           
Biotope 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 
NatSchG geschützten Biotope. Das nächstgelegene Biotop „Felswand O der Schnecken-
halde“ (Biotop-Nr. 284133373901) verläuft ca. 40 m nordöstlich des Plangebiets. Es wird 
vom Bauvorhaben nicht tangiert. 

 

Biotopverbunde Biotopverbundflächen und Wildtierkorridore sind im Plangebiet und Umgebung nicht vor-
handen, weswegen eine weitere Betrachtung entfällt. 

 

 

Abbildung 13: Plangebiet (rot) und umliegende Wildtierkorridore (Quelle: LUBW 2023).  

 

 

Geschützter 
Grünbestand 

Bei der Lindenallee an der Bergseestraße handelt es sich um einen naturschutzrechtlich 
ausgewiesenen Grünbestand Nr. 1.12b. Die historische Lindenallee erstreckt sich entlang 
der Bergseestraße bis zum Waldrand im Norden.  

Die Lindenallee liegt größtenteils außerhalb des Plangebietes, so dass keine Eingriffe zu 
erwarten sind. Die Einzelbäume der Lindenallee, welche am westlichen Plangebietsrand 
liegen, werden als Pflanzbindung festgesetzt. Im Rahmen der Pflanzgebote wird eine 
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Ergänzung der geschützten Lindenallee mit standortgerechten, heimischen und hochstäm-
migen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang empfohlen. 

Hinweis: Im Plangebiet sind zwei Bäume der geschützten Lindenallee vorhanden (siehe 
Bestandsplan). Weitere, in älteren Bebauungsplänen als Pflanzbindung dargestellte 
Bäume der Lindenallee im Plangebiet sind nicht mehr vorhanden. Die Bäume waren be-
reits 2022 nicht mehr im Plangebiet vorhanden und die teilweise noch vorhandenen Baum-
stümpfe der Linden deuten auf eine Rodung vor mehreren Jahren hin. 

Während der Baumaßnahmen müssen Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 
(Baum- und Wurzelschutz im Anhang) beachtet werden.  

 

 

 

 Abbildung 14: Darstellung Lindenallee (im Plangebiet vorhandene Einzelbäume grün) und Plangebiet 
(rot) (Quelle: Stellungnahme Schwarzwaldverein vom 09.10.2023).  
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6.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter § 1(6) Nr. 7 BauGB 

Vorbemerkung Mit dem Bauvorhaben ergeben sich Auswirkungen auf die Schutzgüter und deren Wir-
kungsgefüge, welche im Bebauungsplan zu berücksichtigen und bestmöglich zu vermei-
den bzw. minimieren sind. 

 

6.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen Die Biotoptypen wurden am 15. Mai 2023 im Gelände kartiert und in den folgenden Ab-
schnitten näher erläutert. 

Als Grundlage für die Erfassung der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel „Arten, Bio-
tope, Landschaft“ der LUBW vom November 2018, 5. Auflage verwendet. 

 

 

  

 Abbildung 15: Links: Einzelbäume der Lindenallee im Plangebiet im Mai 2023 (Quelle: Kunz GaLaPlan). 
Rechts: Einzelbäume der Lindenallee im Plangebiet im November 2022 (Quelle: GoogleMaps 2023). 
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Abbildung 16: Bestandsplan Biotoptypen (Quelle: Kunz GaLaPlan, Stand 04.12.2023). 

 

60.10                                
Von Bauwerken 
bestandene Flä-
che 

Im westlichen Geltungsbereich ist ein Wohnhaus mit Garage und einem kleinen Garten-
haus vorhanden.  

 

60.21                               
Völlig versie-
gelte Fläche 

Im Geltungsbereich und direkt angrenzend befinden sich einige vollständig versiegelte Flä-
chen, vor allem Verkehrsflächen. 

60.23                             
Weg oder Platz 
mit wasserge-
bundener Decke 

Im östlichen Geltungsbereich ist ein Parkplatz mit wassergebundener Decke vorhanden. 
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60.60                       
Garten 

Der westliche Geltungsbereich ist dem Biotoptyp Garten zuzuordnen. Dieser Bereich 
grenzt an eine große Gehölzfläche zentral im Plangebiet und an Siedlungsstrukturen.  

Der Garten setzt sich aus einigen Bäumen, sowie kleineren Sträuchern und einer großen 
Rasenfläche zusammen. Besonders im westlichen Bereich, angrenzend an die Bergsee-
straße sind einige ältere Bäume vorhanden. Bei den Gehölzen handelt es sich um heimi-
sche Arten sowie Ziergehölze. Folgende Gehölzarten wurden erfasst: Goldregen (Labur-
num anagyroides), Blauregen (Wisteria spec.), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), 
Hortensie (Hydrangea spec.), Eibe (Taxus spec.), Japanischer Ahorn (Acer japonicum), 
Amerikanische Linde (Tilia americana), Sommerlinde (Tilia platyphyllos), Winterlinde (Tilia 
platyphyllos), Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare), Brombeere (Rubus sect. 
Rubus), Rhododendron (Rhododendron spec.), Fichte (Picea abies), Gemeine Hasel (Co-
rylus avellana), Rotbuche (Fagus sylvatica), Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) 
und Hainbuche (Carpinus betulus). 

Bei der Rasenfläche im Garten handelt es sich um einen für Gärten typischen Zierrasen. 
Angrenzend an die Gehölzflächen kommen Waldarten wie Wald-Erdbeere (Fragaria 
vesca) und Gewöhnliche Goldnessel (Lamium galeobdolon) hinzu.  

Auf Grund des gemähten Zustands der Rasenfläche konnten bei der Begehung vermutlich 
nicht alle Arten erfasst werden. Folgende Arten waren anzutreffen: Löwenzahn (Taraxa-
cum), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Spitzwegerich (Plantago lanceo-
lata), Gänseblümchen (Bellis perennis), Rotklee (Trifolium pratense), Kriechender Günsel 
(Ajuga reptans), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Buschwindröschen (Anemo-
noides nemorosa). 

 

  



galaplan kunz          Umweltbelange nach § 13a BauGB  
Am Schlipf 6  BPlan „Kurgebiet III“  
79674 Todtnauberg   Stadt Bad Säckingen, Gemarkung Säckingen  
 

 18 

  

  

 

60.62                           
Ziergarten 

Am westlichen Rand der Gartenfläche befindet sich zwischen dem Wohngebäude und der 
Bergseestraße ein Ziergarten mit überwiegend Zierpflanzen und -gehölzen. 

  

 

58.11                        
Sukzessions-
wald aus langle-
bigen Laubbäu-
men 

Zentral im Geltungsbereich liegt eine große Gehölzfläche an einem nach Osten geneigten 
Hang. Diese nimmt stellenweise den Charakter eines Niederwalds sowie eines 
Sukzessionswalds an. Die Gehölzfläche setzt sich überwiegend aus jungen bis mittelalten 
Gehölzen zusammen, vereinzelt sind jedoch auch ältere Gehölze im Bestand. In der 
Gehölzfläche sind mehrere offene Felsbildungen vorhanden. Im östlichen Bereich, 
angrenzend an den Platz mit wassergebundener Decke und die Saumvegetation, ist die 
Gehölzfläche weniger dicht ausgeprägt. Dort stehen zudem einige Silberweiden (Salix 
alba). 
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Die Gehölzfläche wird von Hainbuche (Carpinus betulus) und Gemeiner Hasel (Corylus 
avellana) dominiert. Folgende Gehölzarten wurden erfasst: Schwarzer Holunder (Sam-
bucus nigra), Brombeere (Rubus sect. Rubus), Fichte (Picea abies), Gemeine Hasel (Co-
rylus avellana), Rotbuche (Fagus sylvatica), Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus), 
Hainbuche (Carpinus betulus), Silberweide (Salix alba), Europäische Stechpalme (Ilex 
aquifolium) und Traubeneiche (Quercus petraea). 

Im Unterwuchs der Gehölzfläche wurden folgende Arten erfasst: Wald-Erdbeere (Fragaria 
vesca), Gewöhnliche Goldnessel (Lamium galeobdolon), Kriechender Günsel (Ajuga rep-
tans), Buschwindröschen (Anemonoides nemorosa) und Efeu (Hedera helix). 

  

  

 

21.10                            
Offene Felsbil-
dung 

Im nördlich angrenzenden, sowie im zentralen Teil des Geltungsbereichs befinden sich 
offene Felsbildungen. 
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35.10                             
Saumvegetation 
mittlerer Stand-
orte 

Entlang des Schöpfebachwegs und des Parkplatzs wächst ein ca. 3 m breiter Streifen mit 
Saumvegetation mittlerer Standorte, welche in eine Fettwiese mittlerer Standorte und den 
Sukzessionswald übergeht. Folgende Arte wurden erfasst: Löwenzahn (Taraxacum), 
Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wie-
sen-Rispengras (Poa pratensis), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Goldnessel 
(Lamium galeobdolon), Zaun-Wicke (Vicia sepium), Wiese-Bärenklau (Heracleum sphon-
dylium), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Kriechendes Fingerkraut (Potentilla rep-
tans), Schlitzblättriger Storchenschnabel (Geranium dissectum), Wiesen-Pippau (Crepis 
biennis), Rotklee (Trifolium pratense), Acker-Winde (Convolvulus arvensis) und Große 
Brennnessel (Urtica dioica). 

  

 

33.41                         
Fettwiese mitt-
lerer Standorte 

Angrenzend an den Geltungsbereich liegt eine Fettwiese mittlerer Standorte. Im nördlichen 
Bereich der Fettwiese, am Übergang zur Gehölzfläche verläuft ein mit Wasser gefüllter 
Graben. Das Artenspektrum der Fettwiese und der Saumvegetation mittlerer Standorte 
stimmen überwiegend überein. Folgende Arten wurden erfasst: Löwenzahn (Taraxacum), 
Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wie-
sen-Rispengras (Poa pratensis), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Lab-
kraut (Gallium mollugo), Goldnessel (Lamium galeobdolon), Zaun-Wicke (Vicia sepium), 
Wiese-Bärenklau (Heracleum sphondylium), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), 
Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans), Schlitzblättriger Storchenschnabel (Gera-
nium dissectum), Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Rotklee (Trifolium pratense). 

  

 

45.11                         
Lindenallee 

Bei der Lindenallee an der Bergseestraße handelt es sich um einen naturschutzrechtlich 
ausgewiesenen Grünbestand Nr. 1.12b. Die historische Lindenallee erstreckt sich entlang 
der Bergseestraße bis zum Waldrand im Norden.  

Die Lindenallee liegt größtenteils außerhalb des Plangebietes, so dass keine Eingriffe zu 
erwarten sind. Die Einzelbäume der Lindenallee, welche am westlichen Plangebietsrand 
liegen, werden als Pflanzbindung festgesetzt. Im Rahmen der Pflanzgebote wird eine Er-
gänzung der geschützten Lindenallee mit standortgerechten, heimischen und 
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hochstämmigen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang empfoh-
len. 

Hinweis: Im Plangebiet sind zwei Bäume der geschützten Lindenallee vorhanden (siehe 
Bestandsplan). Weitere, in älteren Bebauungsplänen als Pflanzbindung dargestellte 
Bäume der Lindenallee im Plangebiet sind nicht mehr vorhanden. Die Bäume waren be-
reits 2022 nicht mehr im Plangebiet vorhanden und die teilweise noch vorhandenen Baum-
stümpfe der Linden deuten auf eine Rodung vor mehreren Jahren hin. 

Während der Baumaßnahmen müssen Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 
(Baum- und Wurzelschutz im Anhang) beachtet werden.  

 

  

 

 

Bedeutung /        
Empfindlichkeit 

Die versiegelten bzw. überbauten und teilversiegelten Flächen sind in Bezug auf die Be-
deutung im Naturhaushalt und für die Biotop- und Artenvielfalt als Defizitbereiche anzuse-
hen. Der Garten mit Gehölzen sowie der Sukzessionswald erhalten eine mittlere Wertig-
keit.  

Analog zur Bedeutung lässt sich auch die Empfindlichkeit beurteilen. 

Prognostizierte 
Auswirkungen 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum rechtskräftigen BPlan  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erhöht sich die maximal zulässige Flächenver-
siegelung im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan um 14 m². 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind fünf Pflanzbindungen im betroffenen Bereich aus-
gewiesen. Zwei dieser Pflanzbindungen sind noch im Bestand vorhanden und bleiben als 
solche erhalten. 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum tatsächlichen Bestand  

Derzeit sind im tatsächlichen Bestand im Gelände mit dem einzelnen Wohnhaus inkl. Ne-
benanlagen deutlich weniger Flächen versiegelt als zulässig. Somit erhöhen sich die ver-
siegelten Flächen im Vergleich zum jetzigen Bestand im Gelände um ca. 2.750 m². 

Das Wohnhaus inkl. Nebenanlagen wird abgerissen. Zudem wird der Großteil der Garten-
fläche einschließlich Gehölzen im Garten überbaut. Im östlichen Teil und zentral im Plan-
gebiets kommt es zur Rodung von Randbereichen des Sukzessionswalds.  

Im Plangebiet kommt es zur Überplanung von Teilen der Gartenflächen, des Sukzessions-
walds, der Saumvegetation und versiegelten- und teilversiegelten Flächen.  

Um den negativen Auswirkungen durch die Gehölzrodungen entgegenzuwirken, wurden 
Kompensationsmaßnahmen (Pflanzgebote und Dachbegrünung) festgelegt (s. nachfol-
gender Abschnitt). 
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Waldumbau / -bewirtschaftung 

Der dichte Baumbestand auf der Hangfläche, die sich von Norden nach Süden durch das 
Plangebiet erstreckt, wird von der Forstbehörde als Wald eingestuft, weswegen dafür zu-
künftig eine niederwaldartige Bewirtschaftung erforderlich ist. Die Fläche soll der Stadt von 
den Grundstückseigentümern der beiden Vorhaben abgekauft werden, sodass die Pflege 
dieses Waldbestands zukünftig von den Eigentümern übernommen wird. Die geplante Tei-
lung der Fläche wird in der Planzeichnung dargestellt. Die Sicherung der niederwaldartigen 
Bewirtschaftung ist zudem über eine Baulast zu sichern. 

 

Maßnahmen Vermeidung und Minimierung sowie Teilkompensation  

Um die Auswirkungen der Eingriffe so weit wie möglich abzuschwächen bzw. teilweise zu 
kompensieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu 
begrünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine 
Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

➢ Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken 
und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mäch-
tige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll min-
destens 1,8 m x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindestens 
60% der Tiefgaragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, betragen.  

➢ Einfriedungen müssen zum Boden einen Abstand von mindestens 20 cm einhalten 
oder bodennah durchlässig für Kleintiere sein. 

➢ Pro angefangener 400 m² nicht als Wald festgesetzter Grundstücksfläche sind 
mindestens ein standortgerechter, heimischer und hochstämmiger Laubbaum (1. 
oder 2. Ordnung) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß Pflanzliste 1 im 
Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Hinweis: Eine Ergänzung der ge-
schützten Lindenallee im Plangebiet mit standortgerechten, heimischen und hoch-
stämmigen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang wird 
empfohlen. 

➢ Ebenerdige Kfz-Stellplätze sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste im Anhang) zu 
überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Pro Baum ist ein 
Baumquartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum 
vorzusehen. Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grund-
stücksflächen angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, 
können die anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzfläche ange-
ordnet werden. 

➢ Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß 
der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanz-
liste. 

➢ Die in der Planzeichnung mit einem Pflanzerhalt gekennzeichneten Bäume sind 
dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Hin-
weis: Im Hinblick auf die Bäume im Plangebiet und die westlich der Bergstraße 
vorhandene Lindenallee (geschützter Grünbestand) sind zur Vermeidung von 
Schäden an Wurzeln und Stämmen die Vorgaben der DIN 18920 (Baum- und 
Wurzelschutz im Anhang) zu beachten. 

➢ Die Waldflächen im Plangebiet sind niederwaldartig zu bewirtschaften, die Besto-
ckung ist zu erhalten. Der Waldbereich soll abgestuft und entsprechend gepflegt 
werden. Die niederwaldartige Bewirtschaftung ist über eine Baulast zu regeln. 
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➢ Im Hinblick auf die westlich der Bergseestraße vorhandene Lindenallee (geschütz-
ter Grünbestand) sind zur Vermeidung von Schäden an Wurzeln und Stämmen 
die Vorgaben der DIN 18920 (Baum- und Wurzelschutz im Anhang) zu beachten.  

 

  

Abbildung 17: Maßnahmenplan (Quelle: Kunz GaLaPlan, Stand 04.12.2023). 

 

 Im Hinblick auf den Artenschutz ist zudem folgendes zwingend zu beachten: 

Vögel 

➢ Die Rodung von Gehölzen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

➢ Die Rodung von Gehölzen darf ausschließlich außerhalb der Brutperiode der 
Avifauna stattfinden (d.h. im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar eines 
jeden Jahres). Ist die Einhaltung des Zeitfensters ggf. aus baulogistischen Grün-
den schwierig, könnten die Gehölze ggf. auch in den Sommermonaten gerodet 
werden. In diesem Fall sind die Gehölze vor einer Rodung jedoch zwingend von 
einer qualifizierten Fachkraft auf Nester / Besatz zu überprüfen. Sind keine Nester 
vorzufinden, könnte die Rodung durch die Fachkraft freigegeben werden. Sollten 
Nester vorgefunden werden, sind die Rodungsarbeiten entsprechend auf das 
Ende der Brutperiode zu verschieben.  

➢ Vor Abrissarbeiten am Bestandsgebäude muss sichergestellt sein, dass kein Vo-
gel im Dachbereich nistet. Die Bauarbeiten sollten daher ebenfalls außerhalb der 
Brutperiode der Avifauna (d.h. im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 
eines jeden Jahres) durchgeführt werden. Ist die Einhaltung des Zeitfensters ggf. 
aus baulogistischen Gründen schwierig, muss durch entsprechende Entwertungs-
maßnahmen in den Wintermonaten sichergestellt werden, dass sich dort keine 
potenziellen Nistmöglichkeiten mehr für die Vogelfauna befinden. Sind keine Nes-
ter vorzufinden, kann der Gebäudeabriss durch eine Fachkraft freigegeben wer-
den. Sollten Nester vorgefunden werden, sind die Arbeiten entsprechend auf das 
Ende der Brutperiode zu verschieben. 

➢ Es empfiehlt sich, an den neuen Gebäuden Nisthilfen für Sperlinge und Schwalben 
(z.B. Sperlingskoloniehaus 1SP, Schwegler) anzubringen (siehe artenschutz-am-
haus.de).  
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Reptilien 

➢ Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der Mauereidechsen 
müssen Schutzmaßnahmen in Form von Abfangaktionen, Aufstellen von Zäunen, 
Rodungsfristen und Fristen bei der Entfernung oberflächlich vorhandener Habi-
tatstrukturen eingehalten werden. Detaillierte Informationen sind dem Arten-
schutz-Bericht zu entnehmen. 

➢ Zum Ausgleich der Habitatverluste müssen als vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men (sogenannte CEF-Maßnahmen) entsprechende Ausgleichshabitate herge-
stellt werden. Detaillierte Informationen sind dem Artenschutz-Bericht zu entneh-
men. 

 

Fledermäuse 

➢ Die Bauarbeiten sind ausschließlich tagsüber auszuführen, da sich die Fleder-
mäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der 
Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle 
sind zu unterlassen. 

➢ Dauer-Beleuchtungen an den geplanten Gebäuden, insbesondere in Richtung der 
Gehölze und von Einzelbäumen sowie der Bergseestraße und des Schöpfebach-
wegs sind zu unterlassen, da so eine Störung der Fledermäuse während der Jagd 
bzw. während des Transferfluges in die Jagdgebiete vermieden werden kann. 

➢ Weitere nächtliche Beleuchtungen sollten, wenn möglich, vermieden oder müssen 
fledermausfreundlich gestaltet werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig; Verwendung von „Fledermausleuchten“ mit einem 
Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil). Evtl. ist ein adaptives Beleuchtungs-
konzept mit Bewegungsmeldern umsetzbar. Die Leuchtkörper sind ausschließlich 
im oberen Gebäudebereich an der Außenfassade anzubringen, wobei der Licht-
kegel nach unten zeigen muss). 

➢ Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung von Gehölzen muss innerhalb der 
Wintermonate durchgeführt werden (Zeitraum von Anfang Dezember bis Ende 
Februar (je nach Wetterbedingungen auch bis Ende März)). Da Überwinterungen 
im Dachbereich der Gebäude sowie in Gehölzen nicht zu 100% ausgeschlossen 
werden können, ist eine Umweltbaubegleitung bei den Abbruch- und Rodungsar-
beiten einzusetzen. Die weiteren Maßnahmen werden weiter folgend beschrieben.  

Zur Vermeidung weiterer Verbotstatbestände sind die folgenden Maßnahmen der Umwelt-
baubegleitung einzuhalten: 

➢ Die Türen und Fenster der derzeit einfliegbaren Räume sollten vor Winterbeginn 
verschlossen werden, damit eventuell in diese Räume einfliegende Fledermäuse 
keinen weiteren Zugang in frostgeschützte Bereiche erhalten.  

➢ Alle Strukturen der Gebäudefassade und Dachbereiche sowie der zu rodenden 
Gehölze müssen vor dem Abriss bzw. Rodung auf hier ggf. überwinternde Fleder-
mäuse untersucht werden. Dies muss durch Ausleuchten der Strukturen sowie 
dem ggf. nötigen Einsatz einer Endoskopkamera erfolgen. Dies betrifft derzeit ver-
mutlich nur die Dachbereiche der Bauwerke.  

➢ Falls eine schonende und manuelle Entfernung der Dachbereiche erfolgt, sowie 
bei Rodung der Gehölze muss die ausführende Firma auf die Möglichkeit über-
winternder Fledermäuse aufmerksam gemacht werden. Falls Fledermäuse ge-
sichtet werden, müssen die Arbeiten umgehend eingestellt und die qualifizierte 
Umweltbaubegleitung ist zur artgerechten Bergung der Tiere heranzuziehen. 

➢ Im Plangebiet sind 3 Fledermaus-Sommer-Quartierkästen und (prophylaktisch) 1 
Ganzjahres-Quartierkästen fachgerecht anzubringen. Alternativ können – unter 
Beratung durch einen Fledermausspezialisten – bereits in die geplanten Gebäude 
Spalten- und Höhlenquartiere im Dach und/oder der Hausfassade integriert 
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werden (Siehe artenschutz-am-haus.de). 

➢ Die Anbringung der Kästen und die Nutzung sollten begleitet und dokumentiert 
werden. 

➢ Eine frühe Ausbringung der Kästen im Umfeld erhöht die Wahrscheinlichkeit  der 
Annahme durch Fledermäuse. 

➢ Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines 
vom Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. 

➢ Die Kästen sollten Katzen- und Mardersicher in einer Höhe von mindestens 4 m, 
an tagsüber, zumindest zeitweise besonnten Stellen, aufliegend, so dass sie im 
Wind nicht wackeln, angebracht werden. Es sollte zudem auf einen hindernisfreien 
Zugang geachtet werden, der Standort sollte ebenfalls mit möglichst wenig Licht-
verschmutzung behaftet sein. Die Kästen müssen an den größeren Bäumen in 
den Waldbereichen angrenzend zum Plangebiet aufgehängt werden. 

Ergebnis Insgesamt kann festgestellt werden, dass die für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ent-
stehenden Beeinträchtigungen durch die oben genannten Maßnahmen nicht vollständig 
kompensiert werden können. Da ein Planverfahren nach § 13a BauGB durchgeführt wird, 
ist eine vollständige Kompensation aber auch nicht erforderlich. 

 

6.2.2 Schutzgut Boden 

Methodik Die Bestandserfassung der im Plangebiet vorhandenen natürlichen Böden erfolgt in An-
lehnung an das Bodenschutzgesetz auf der Grundlage der Methodik von Heft 23 zur Be-
wertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. 

Zur Berücksichtigung der Einzelfunktionen für das Schutzgut Boden sind gemäß dem  
§ 2 (2) Nr. 1 a.) bis c.) des Bundesbodenschutzgesetzes zu untersuchen:  

➢ die natürliche Bodenfruchtbarkeit, 

➢ die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,   

➢ die Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe, 

➢ die Funktion als Sonderstandort für naturnahe Vegetation. 

 

Geologische 
und Bodenkun-
dliche Einheiten 

Gemäß der Geologischen Karte 1 : 50 000 des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB) befindet sich das Plangebiet innerhalb der geologischen Einheiten „Murg-
tal-Gneisanatexit-Formation“, „Verwitterungs-/ Umlagerungsbildung“, „Säckingen-Granit“, 
„Lösslehm“ und „Haseltal-Formation“ (vgl. Abbildung 12).  

Da sich das Plangebiet teilweise im Siedlungsbereich befindet, ist in diesem Bereich kein 
Bodentyp angegeben. Aufgrund des geologischen Untergrunds und der Bodentypen in der 
Umgebung ist gemäß der Bodenkarte 1 : 50 000 des LGRB von „Gley, Kolluvium-Gley, 
Nassgley und Auengley aus jungen Umlagerungsbildungen“ (Kartiereinheit a87, Legende 
G1) und „Braunerde und Parabraunerde-Braunerde aus lösslehmhaltigen Fließerden über 
Fließerden aus Grundgebirgs-Material“ (Kartiereinheit a80, Legende L3) auszugehen (vgl. 
Abbildung 13). Dabei handelt es sich um Einheiten mit mehreren meist großflächigen Vor-
kommen im Grundgebirgs-Schwarzwald und am Südrand des Schwarzwalds. 
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Abbildung 18: Geologische Einheiten im Plange-
biet (blau) und in der Umgebung (Quelle: LGRB 
2023). 

 

 

 

 

Abbildung 19: Bodenkundliche Einheiten in der Um-
gebung des Plangebiets (Quelle: LGRB 2023). 

 

 Der Gley, Kolluvium-Gley, Nassgley und Auengley weist eine mittlere natürliche Boden-
fruchtbarkeit und eine hohe Kapazität als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf auf. Die 
Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe ist als mittel eingestuft. Die Gesamtbewer-
tung für den Bodentyp liegt bei 2.33 bzw. 2.67 in Waldbeständen, was einer mittleren Be-
wertung entspricht (vgl. nachfolgende Abbildung). 
 

 

 
Abbildung 20: Bewertung der Bodenfunktionen des „Gley, Kolluvium-Gley, Nassgley und Auengley aus 
jungen Umlagerungsbildungen“ (Kartiereinheit a87) im Plangebiet (Quelle: LGRB 2023). 
 
 

 Die Braunerde und Parabraunerde-Braunerde weist eine mittlere natürliche Bodenfrucht-
barkeit und eine geringe bis mittlere Kapazität als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
auf. Die Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe ist als gering bis mittel eingestuft. 
Die Gesamtbewertung für den Bodentyp liegt bei 1.67 bzw. 1.83 in Waldbeständen, was 
einer mittleren Bewertung entspricht (vgl. nachfolgende Abbildung). 
 

 

 
Abbildung 21: Bewertung der Bodenfunktionen des „Braunerde und Parabraunerde-Braunerde aus löss-
lehmhaltigen Fließerden über Fließerden aus Grundgebirgs-Material“ (Kartiereinheit a80) im Plangebiet 
(Quelle: LGRB 2023). 
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Bewertung der 
Bodenfunktio-
nen 

Vorbelastungen in Form von Versiegelungen bestehen im Plangebiet bereits durch die 
vorhandenen Gebäude (Wohnhaus, Garagen und Gartenhaus) sowie durch versiegelte 
und teilversiegelte Verkehrsflächen angrenzend an die Gebäude. Diese Bereiche gelten 
als Defizitbereiche, in denen der Boden seine natürlichen Funktionen nicht mehr erfüllen 
kann. Der Boden wird hier daher mit 0 Punkten bewertet. 

Der restliche Teil des Plangebiets wird als Garten genutzt oder ist von Gehölzen und 
Saumvegetation bestanden und mit den für die oben aufgeführten Bodentypen angegebe-
nen Punkten bewertet. Der Boden erhält somit auf den Gartenflächen sowie den Gehölz-
flächen eine mittlere Bewertung. 

Gemäß der Stellungnahme des LRA Waldshut vom 09.10.2023 sind im Bodenkataster 
Hinweise auf historische Altstandorte Hammerwerk (mittelalterliche Eisenverhüttung) und 
die ehemalige Textilfabrik Engel GmbH vorhanden. Die beiden Fälle wurden in die Kate-
gorie „A nach Sanierung“ eingestuft, so dass die Flächen aus dem Altlastenmanagement 
entlassen und keine weiteren Maßnahmen notwendig werden.  

Es wird weiterhin darauf verwiesen, dass in den relevanten Baufeldern ggf. kleinflächig 
deutlich verunreinigtes Erdmaterial anfallen kann. Sofern bei Erdarbeiten geruchlich 
und/oder farblich auffälliges Erdreich anfällt, muss diese Material separiert, untersucht und 
entsprechend entsorgt werden.  

 

Erdmassenaus-
gleich 

In der Stellungnahme vom 09.10.2023 des LRA Waldshut wird auf die Erforderlichkeit ei-
nes Erdmassenausgleichs hingewiesen.  

Die Gemeinden müssen im Rahmen der Bebauungspläne auf die entsprechenden Rechts-
grundlagen hinweisen. Sofern nach Prüfung durch ein Ingenieurbüro ein Erdmassenaus-
gleich nicht erfolgen kann, ist dies entsprechend zu begründen. Dieser Sachverhalt ist zu-
dem im Rahmen der Planungsabwägung / Planungsermessen zu berücksichtigen.  

 

Empfindlichkeit Eine grundsätzlich mittlere bis hohe Empfindlichkeit der Böden besteht gegenüber Flä-
chenversiegelungen. Mittlere Empfindlichkeiten bestehen gegenüber Geländemodellie-
rungen mit Abgrabungen und Aufschüttungen. 

 

Archäologische 
Denkmalpflege 

Falls bei Erdarbeiten Bodenfunde zutage treten, ist das Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 26 – Denkmalpflege, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege per Post, per 
Fax; 0761/ 208-3599 oder per Email: referat26@rpf.bwl.de, unverzüglich zu benachrichti-
gen. Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Baufortschritt auftretende 
Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenver-
färbungen u.ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation im Boden 
zu belassen.  

Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. bei Bodenfunden zu rechnen und Zeit zur 
Fundbergung einzuräumen. 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum rechtskräftigen BPlan  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erhöht sich die maximal zulässige Flächenver-
siegelung im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan um 14 m². 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum tatsächlichen Bestand  

Derzeit sind im tatsächlichen Bestand im Gelände mit dem einzelnen Wohnhaus inkl. Ne-
benanlagen deutlich weniger Flächen versiegelt als zulässig. Somit erhöhen sich die ver-
siegelten Flächen im Vergleich zum jetzigen Bestand im Gelände um ca. 2.750 m². 

Durch die zusätzliche Flächenversiegelung erfolgt der vollständige Verlust der natürlichen 
Bodenfunktionen auf diesen Flächen. Die Anlage der Privatgärten der neuen Wohnhäuser 
wird nicht als erheblicher Eingriff gewertet, da die Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten 
wieder mit Mutterboden gedeckt werden und damit die Bodenfunktionen weitgehend wie-
derhergestellt werden können. 

Für die Dächer der neuen Wohngebäude / Bildungsstätte wird eine extensive 

mailto:referat26@rpf.bwl.de
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Dachbegrünung festgesetzt (s. nachfolgender Abschnitt). Diese wirkt sich positiv auf das 
Schutzgut Boden aus, da sie bei der vorgegebenen Mächtigkeit des Bodensubstrats Bo-
denfunktionen wie z.B. Wasserspeicherung oder Produktion von Biomasse wahrnehmen 
kann. 

 

Maßnahmen Vermeidung und Minimierung sowie Teilkompensation  

Um die Auswirkungen der Eingriffe so weit wie möglich abzuschwächen bzw. teilweise zu 
kompensieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung 
des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen 
Bauweise (z. B. Rasenwaben, Schotterrasen, wassergebundene Decke, begrün-
tes Rasenpflaster, Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen 
Fugen, Steinpflaster im Sandbett) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen. 

➢ Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Außenbauteile sind im Bebauungsplangebiet nur 
zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kon-
tamination des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwas-
ser eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

➢ Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu 
begrünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine 
Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

➢ Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken 
und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mäch-
tige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll min-
destens 1,8 m x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindes-
tens 60% der Tiefgaragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, be-
tragen. 

➢ Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

➢ Auf Grund der langjährigen gewerblichen Nutzung können kleinräumige Verunrei-
nigungen im Erdmaterial des Plangebiets vorhanden sein. Es ist daher auf geruch-
lich und/ oder farblich auffallendes Erdreich zu achten. Dieses Erdmaterial muss 
separiert und untersucht werden. 

 

Allgemeine Bestimmungen 

➢ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnö-
tiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

➢ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

➢ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

➢ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
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➢ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

➢ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

➢ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

➢ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

➢ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

➢ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichen-
der Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von 
Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

➢ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

 

Kompensation Eine vollständige Kompensation der für das Schutzgut Boden entstehenden Eingriffe, z. B. 
über die Entsiegelung versiegelter Flächen, ist innerhalb des Plangebietes nicht möglich. 
Eine Teilkompensation erfolgt über die festgesetzte Dachbegrünung. Aufgrund der Wahl 
des Verfahrens nach § 13a BauGB ist eine vollständige Kompensation der Eingriffe aber 
ohnehin nicht erforderlich. 

 

6.2.3 Schutzgut Grundwasser 

Bestand Das Gebiet liegt gemäß dem LGRB in den Hydrogeologischen Einheiten „Gneis-Magma-
tid-Komplex“, „Glazialsedimente“ und „Variszische Plutone“.  

Die Hydrogeologischen Einheiten „Gneis-Magmatid-Komplex“ und „Variszische Plutone“ 
sind dem Grundwasserleitertyp „Grundwassergeringleiter“ und die Einheit „Glazialsedi-
mente“ dem Grundwasserleitertyp „Enge Wechsellagerung GWL/GWG“ zuzuordnen. 

Bei Grundwasserleiter und Grundwassergeringleiter handelt es sich um Gesteinskörper 
mit Hohlräumen/Poren, die für die Weiterleitung des Grundwassers grundsätzlich geeignet 
sind. 

Aufgrund dessen und der hohen Niederschlagsmenge von 1.455 mm/Jahr in Bad Säckin-
gen ist insgesamt von einer mittleren bis hohen Grundwasserneubildung im Gebiet auszu-
gehen. 

Innerhalb des Plangebiets und der Umgebung befinden sich keine Quellenschutzgebiete. 

Wasserschutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht im Plangebiet und der direkten Umge-
bung. In ca. 650 m westlicher Entfernung beginnt eine Zone III bzw. IIIA des nächstgele-
genen Wasserschutzgebiets (WSG) „WSG TB Nagelfluh I+II u. TB Wallbach“ (WSG-Nr-
Amt 337.111).  

Die Zone III bzw. IIIA gehört zur weiteren Schutzzone und reicht bis zur Grenze des unter-
irdischen Einzugsgebiets der Fassungsanlage. Sie dient vor allem dazu, vor chemischen 
und radioaktiven Verunreinigungen zu schützen. 
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Abbildung 22: Plangebiet (rot) mit umgebenen Wasserschutzgebietszonen (Quelle: LUBW 2023). 

 

 Heilquellenschutzgebiet 

Das geplante Baugebiet liegt in der fachtechnisch abgegrenzten qualitativen Schutzzone 
III und quantitativen Schutzzone B/1 des Heilquellenschutzgebietes Bad Säckingen.  

Die einschlägigen Vorgaben der Schutzgebietsverordnung im Hinblick auf die Genehmi-
gungsfähigkeit einer Bebauung wird verwiesen. Gemäß der Stellungnahme des LRA 
Waldshut sind Eingriffe in den Untergrund mit den geologischen Schichten „Rotliegendem“ 
oder „Kristalin“ nur zulässig „wenn der Nachweis der Nichtgefährdung des Grundwasser-
haushaltes (Neubildungsrate, Wasserstände, Druckpotential) und Grundwasserbeschaf-
fenheit des tiefen Grundwassers erbracht ist und wenn eine Verunreinigung des Grund-
wassers oder sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen 
ist“.  

Die Nachweise hierzu bzw. zu weiteren Vorschriften des Heilquellen- und Wasserschutz-
gebietes sind im Rahmen des Bauantrags zu erbringen. Ebenso ist hierbei ggf. mit weite-
ren Auflagen hinsichtlich des Baus zu rechnen. Sofern die geforderten Nachweise im Rah-
men des Bauantrags nicht erbracht werden können, sind Eingriffe in tiefe Bodenschichten 
nicht zulässig.  
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 Abbildung 23: Plangebiet (rot) mit umgebenen Quellschutzgebietszonen (Quelle: LGBR). 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum rechtskräftigen BPlan  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erhöht sich die maximal zulässige Flächenver-
siegelung im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan um 14 m². 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum tatsächlichen Bestand  

Derzeit sind im tatsächlichen Bestand im Gelände mit dem einzelnen Wohnhaus inkl. Ne-
benanlagen deutlich weniger Flächen versiegelt als zulässig. Somit erhöhen sich die ver-
siegelten Flächen im Vergleich zum jetzigen Bestand im Gelände um ca. 2.750 m². 

Durch die zusätzliche Flächenversiegelung erfolgt eine Verringerung der Grundwasser-
neubildung im Plangebiet. Zudem ist auf den zukünftig versiegelten Flächen keine Versi-
ckerung mehr möglich bzw. die Versickerung wird stark eingeschränkt. 

Es ist darauf zu achten, dass durch die geplanten Bauarbeiten und Grabungen keine Ein-
griffe in die Grundwasserstruktur erfolgen. Mit erheblichen Schadstoffeinträgen, die zu ei-
ner Beeinträchtigung der Grundwasserqualität führen könnten, ist nicht zu rechnen, sofern 
die entsprechenden Vorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. 
Treibstoffe, Schmiermittel) während der Bauarbeiten sowie bei der anschließenden Nut-
zung eingehalten werden. Beeinträchtigungen im Hinblick auf die Wasserqualität oder die 
Grundwasserneubildung sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

 

Maßnahmen Vermeidung und Minimierung sowie Teilkompensation  

Um die Auswirkungen der Eingriffe so weit wie möglich abzuschwächen bzw. teilweise zu 
kompensieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen während der Bauarbeiten 
(z.B. Treib- und Schmierstoffe) sind zu vermeiden. 

➢ Es sind ausschließlich Baugeräte mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen einzu-
setzen.  

➢ Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung 
des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen 
Bauweise (z. B. Rasenwaben, Schotterrasen, wassergebundene Decke, begrün-
tes Rasenpflaster, Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen 
Fugen, Steinpflaster im Sandbett) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
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entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen. 

➢ Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Außenbauteile sind im Bebauungsplangebiet nur 
zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kon-
tamination des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwas-
ser eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

➢ Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu 
begrünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine 
Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

➢ Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken 
und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mäch-
tige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll min-
destens 1,8 m x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindes-
tens 60% der Tiefgaragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, be-
tragen. 

➢ Die Dächer sind mit einer Dachneigung zwischen 0° und 10° herzustellen und ex-
tensiv zu begrünen. Glänzende und spiegelnde Materialien sowie Wellfaserze-
ment und offene Bitumenbahnen sind für die Dacheindeckung nicht zulässig. 

➢ Zur Rückhaltung des anfallenden Regenwassers sind auf dem Baugrundstück Re-
tentionsdächer, Retentionsmulden bzw. Retentionszisternen herzustellen. Die Re-
tentionsanlagen sind über eine Drosselung an die öffentlichen Entwässerungsan-
lagen anzuschließen. Alternativ kann das unverschmutzte Niederschlagswasser 
breitflächig auf dem Grundstück über eine bewachsene Bodenschicht versickert 
werden, sofern die Versickerungsfähigkeit des Bodens durch eine gutachterliche 
Stellungnahme nachgewiesen wird und die Flächen nicht durch Altlasten vorbe-
lastet sind. Wenn die Herstellung einer bewachsenen Bodenschicht nicht möglich 
ist, sind für die direkte Versickerung des Regenwassers in den Untergrund Regen-
rigolen mit vorgeschaltetem Sedimentationsfilter einzubauen. 

 

Ergebnis Weitere Maßnahmen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich. Aufgrund der 
Wahl des Verfahrens nach § 13a BauGB ist eine vollständige Kompensation der Eingriffe 
aber auch nicht erforderlich. 

 

6.2.4 Schutzgut Oberflächengewässer 

Bestand / Be-
troffenheit 

Im Plangebiet und näheren Umgebung sind keine Überflutungsflächen vorhanden.  

Östlich des Plangebiets, in ca. 10 m Entfernung, verläuft das Gewässer „Hangkanal“ (Ge-
wässer-ID 20536), welches vom Vorhaben nicht beeinträchtigt wird. Stillgewässer befin-
den sich nicht im Plangebiet oder der direkten Umgebung. Das nächstgelegene Stillge-
wässer ist der „Bergsee“ (See-ID 934), welcher in ca. 730 m nördliche Entfernung liegt. 
Am nördlichen Rand des Plangebiets liegt eine offene Wasserleitung, durch welche Was-
ser den östlich geneigten Hang hinabläuft und in den „Hangkanal“ geleitet wird. 

Im Hinblick auf diese Gewässer ist der gesetzlich geforderte 5 m breite Gewässerrand-
streifen einzuhalten.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt der „Hangkanal“ mehr als 5 m außerhalb des hier 
relevanten Plangebietes, so dass die Ausweisung eines Gewässerrandstreifens im nördli-
chen Bereich des Plangebietes nicht erforderlich wird.  

 

Für das Plangebiet liegen keine Karten zum Thema Starkregen vor.  
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Abbildung 24: Plangebiet (rot) und Oberflächengewässer (blau) (Quelle: LUBW 2023). 

 

Maßnahmen Um die Auswirkungen des Bauvorhabens auf nahegelegene Oberflächengewässer so weit 
wie möglich abzuschwächen, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen während der Bauarbeiten 
(z.B. Treib- und Schmierstoffe) sind zu vermeiden. 

➢ Es sind ausschließlich Baugeräte mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen einzu-
setzen. 

➢ Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung 
des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen 
Bauweise (z. B. Rasenwaben, Schotterrasen, wassergebundene Decke, begrün-
tes Rasenpflaster, Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen 
Fugen, Steinpflaster im Sandbett) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen. 

➢ Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Außenbauteile sind im Bebauungsplangebiet nur 
zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kon-
tamination des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwas-
ser eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen.  

 

Ergebnis Durch das Bauvorhaben ergeben sich keine Beeinträchtigungen von Gewässern. Auf eine 
weitere Darstellung des Schutzgutes Oberflächengewässer kann verzichtet werden. 

 

6.2.5 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand Regionales Klima  

Das Makroklima wird vor allem durch die geographische Lage des Vorhabens im Hoch-
rheingebiet, am Rande des Südschwarzwald beeinflusst. Bad Säckingen liegt auf einer 
Höhe von ca. 280 m ü. NHN. Das Klima ist mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,7 °C 
und einem Jahresniederschlag von 1.455 mm/Jahr warm und gemäßigt. Auch während 
dem trockensten Monat Februar fällt noch viel Niederschlag. 

 
Kleinklima 

Im Gartenbereich sind Gehölze in Form von Bäumen und Sträuchern vorhanden, die 
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Funktionen hinsichtlich Luftbefeuchtung, -filterung und Beschattung erfüllen. In Anbetracht 
der kleinen Größe des Bereichs und der Lage am Siedlungsrand ist ihm aber nur eine 
geringe bis mittlere Bedeutung in Hinblick auf das Kleinklima zuzuordnen. Der Sukzessi-
onswaldfläche zentral im Plangebiet ist hingegen eine hohe Bedeutung hinsichtlich des 
Kleinklimas beizumessen. 

 

Prognostizierte 
Auswirkungen 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum rechtskräftigen BPlan  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erhöht sich die maximal zulässige Flächenver-
siegelung im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan um 14 m². 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum tatsächlichen Bestand  

Derzeit sind im tatsächlichen Bestand im Gelände mit dem einzelnen Wohnhaus inkl. Ne-
benanlagen deutlich weniger Flächen versiegelt als zulässig. Somit erhöhen sich die ver-
siegelten Flächen im Vergleich zum jetzigen Bestand im Gelände um ca. 2.750 m², 
wodurch die Überhitzungserscheinungen im Plangebiet zunehmen werden. 

Zudem müssen einige Gehölze gerodet werden, was sich ebenfalls negativ auf das Klein-
klima auswirkt. Die Sukzessionswaldfläche zentral im Plangebiet, welche eine hohe Be-
deutung für das Kleinklima hat, bleibt aber weitestgehend erhalten. Es kommt nur zu rand-
lichen Eingriffen bzw. Gehölzrodungen. 

Um den negativen Auswirkungen durch die Gehölzrodungen entgegenzuwirken, wurden 
Kompensationsmaßnahmen (Pflanzgebote und Dachbegrünung) festgelegt (s. nachfol-
gender Abschnitt). 

Im Hinblick auf Frisch- und Kaltluftströme wurde auf eine längs zur Tallinie ausgerichtete 
Bebauung geachtet. Da im Talbereich mit der Tennishalle bereits ein Gebäude vorhanden 
ist, führt die ergänzende Bebauung hier nicht zu zusätzlichen Behinderungen des Kalt- 
und Frischluftabflusses oder der lokalen Windsysteme.  

 

Maßnahmen Vermeidung und Minimierung sowie Teilkompensation  

Um die Auswirkungen der Eingriffe so weit wie möglich abzuschwächen bzw. teilweise zu 
kompensieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu 
begrünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine 
Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

➢ Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken 
und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mäch-
tige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll min-
destens 1,8 m x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindestens 
60% der Tiefgaragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, betragen.  

➢ Pro angefangener 400 m² nicht als Wald festgesetzter Grundstücksfläche sind 
mindestens ein standortgerechter, heimischer und hochstämmiger Laubbaum (1. 
oder 2. Ordnung) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß Pflanzliste 1 im 
Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Hinweis: Eine Ergänzung der ge-
schützten Lindenallee im Plangebiet mit standortgerechten, heimischen und hoch-
stämmigen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang wird 
empfohlen. 

➢ Ebenerdige Kfz-Stellplätze sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 1 im Anhang) zu 
überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Pro Baum ist ein 
Baumquartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum 
vorzusehen. Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grund-
stücksflächen angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, 
können die anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen ange-
ordnet werden. 
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➢ Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß 
der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanz-
liste. 

➢ Die Waldflächen im Plangebiet sind niederwaldartig zu bewirtschaften, die Besto-
ckung ist zu erhalten. Der Waldbereich soll abgestuft und entsprechend gepflegt 
werden. Die niederwaldartige Bewirtschaftung ist über eine Baulast zu regeln. 

 

Ergebnis Durch die o. g. Maßnahmen werden die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima / Luft 
zwar nicht vollständig kompensiert, aber deutlich reduziert. Eine vollständige Kompensa-
tion ist weder möglich noch (aufgrund des § 13a-Verfahrens) erforderlich. 

 

6.2.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Bestand Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand der Stadt Bad Säckingen. Östlich wird 
das Plangebiet durch den Schöpfebachweg begrenzt, westlich durch die Bergseestraße. 
Durch die Lage am Siedlungsrand befinden sich angrenzend Wald- und Wiesenflächen 
sowie Siedlungsstrukturen wie Wohnhäuser, Gärten und Straßen. 

Im westlichen Plangebiet befinden sich ein Gebäude und eine Gartenfläche. Zentral im 
Plangebiet liegt eine Sukzessionswaldfläche an einem östlich abfallenden Hang. Im östli-
chen Plangebiets befinden sich angrenzend an das Gehölz ein Weg und ein Platz mit was-
sergebundener Decke und Saumvegetation.  

Im Garten sind zahlreiche Gehölze vorhanden. Bei einigen Exemplaren angrenzend an die 
Bergseestraße handelt es sich um große Bäume, weshalb sie durchaus als prägende Ele-
mente einzustufen sind, die auch von der Umgebung aus deutlich wahrnehmbar sind und 
das Ortsbild aufwerten. Eine öffentliche Erholungsnutzung findet in diesem Teil des Plan-
gebiets nicht statt. Im östlichen Teil des Plangebiets sind ein Parkplatz und der Schöpfe-
bachweg, sowie angrenzende Saumvegetation und Gehölzflächen vorhanden. Der Schöp-
febachweg wird von Erholungssuchenden regelmäßig genutzt. 

Bei der Lindenallee an der Bergseestraße handelt es sich um einen naturschutzrechtlich 
ausgewiesenen Grünbestand Nr. 1.12b. Die historische Lindenallee erstreckt sich entlang 
der Bergseestraße bis zum Waldrand im Norden.  

Die Lindenallee liegt größtenteils außerhalb des Plangebietes, so dass keine Eingriffe zu 
erwarten sind. Die Einzelbäume der Lindenallee, welche am westlichen Plangebietsrand 
liegen, werden als Pflanzbindung festgesetzt. Im Rahmen der Pflanzgebote wird eine Er-
gänzung der geschützten Lindenallee mit standortgerechten, heimischen und hochstäm-
migen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang empfohlen. 

Hinweis: Im Plangebiet sind zwei Bäume der geschützten Lindenallee vorhanden (siehe 
Bestandsplan). Weitere, in älteren Bebauungsplänen als Pflanzbindung dargestellte 
Bäume der Lindenallee im Plangebiet sind nicht mehr vorhanden. Die Bäume waren be-
reits 2022 nicht mehr im Plangebiet vorhanden und die teilweise noch vorhandenen Baum-
stümpfe der Linden deuten auf eine Rodung vor mehreren Jahren hin. 

Während der Baumaßnahmen müssen Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 
(Baum- und Wurzelschutz im Anhang) beachtet werden.  

 

Prognostizierte 
Auswirkungen 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum rechtskräftigen BPlan  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erhöht sich die maximal zulässige Flächenver-
siegelung im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan um 14 m². 

Zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zum tatsächlichen Bestand  

Derzeit sind im tatsächlichen Bestand im Gelände mit dem einzelnen Wohnhaus inkl. Ne-
benanlagen deutlich weniger Flächen versiegelt als zulässig. Somit erhöhen sich die ver-
siegelten Flächen im Vergleich zum jetzigen Bestand im Gelände um ca. 2.750 m². 

Zudem müssen einige Gehölze gerodet werden, was sich ebenfalls negativ auf das 
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Landschaftsbild auswirkt. Die Sukzessionswaldfläche zentral im Plangebiet, welche eine 
hohe Bedeutung für das Landschaftsbild hat, bleib aber weitestgehend erhalten. Es kommt 
lediglich zu randlichen Eingriffen bzw. Gehölzrodungen. Auch die Gehölzflächen östlich 
angrenzend an das Plangebiet entlang des Schöpfebachs bleiben erhalten, wodurch sich 
das Landschaftsbild nicht erheblich ändert. 

Um den negativen Auswirkungen durch die Gehölzrodungen entgegenzuwirken, wurden 
Kompensationsmaßnahmen (Pflanzgebote und Dachbegrünung) festgelegt (s. nachfol-
gender Abschnitt). 

Somit soll eine ausreichende Durchgrünung des Plangebiets und die Aufrechterhaltung 
eines ansprechenden Ortsbildes sichergestellt werden. 

Der von Erholungssuchenden genutzte Schöpfebachweg wird während den Baumaßnah-
men nur eingeschränkt, nach Abschluss der Baumaßnahmen jedoch wieder uneinge-
schränkt nutzbar sein.  

 

Maßnahmen Vermeidung und Minimierung sowie Teilkompensation  

Um die Auswirkungen der Eingriffe so weit wie möglich abzuschwächen bzw. teilweise zu 
kompensieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu 
begrünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine 
Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

➢ Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken 
und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mäch-
tige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll min-
destens 1,8 m x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindestens 
60% der Tiefgaragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, betragen. 

➢ Pro angefangener 400 m² nicht als Wald festgesetzter Grundstücksfläche sind 
mindestens ein standortgerechter, heimischer und hochstämmiger Laubbaum (1. 
oder 2. Ordnung) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß Pflanzliste 1 im 
Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Hinweis: Eine Ergänzung der ge-
schützten Lindenallee im Plangebiet mit standortgerechten, heimischen und hoch-
stämmigen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang wird 
empfohlen. 

➢ Ebenerdige Kfz-Stellplätze sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 1 im Anhang) zu 
überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Pro Baum ist ein 
Baumquartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum 
vorzusehen. Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grund-
stücksflächen angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, 
können die anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen ange-
ordnet werden. 

➢ Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß 
der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanz-
liste. 

➢ Die Waldflächen im Plangebiet sind niederwaldartig zu bewirtschaften, die Besto-
ckung ist zu erhalten. Der Waldbereich soll abgestuft und entsprechend gepflegt 
werden. Die niederwaldartige Bewirtschaftung ist über eine Baulast zu regeln. 

➢ Im Hinblick auf die westlich der Bergseestraße vorhandene Lindenallee (geschütz-
ter Grünbestand) sind zur Vermeidung von Schäden an Wurzeln und Stämmen 
die Vorgaben der DIN 18920 (Baum- und Wurzelschutz im Anhang) zu beachten. 
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Ergebnis Durch die o. g. Maßnahmen werden die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Land-
schaftsbild zwar nicht vollständig kompensiert, aber deutlich reduziert. Eine vollständige 
Kompensation ist weder möglich noch (aufgrund des § 13a-Verfahrens) erforderlich. 

 

6.2.7 Schutzgut Mensch 

Bestand / Be-
troffenheit  

Derzeit besteht im westlichen Plangebiet bereits ein Wohnhaus inkl. Nebenanlagen. Im 
Zuge des Vorhabens werden das Bestandsgebäude abgerissen und auf der ehemaligen 
Gebäude- und Gartenfläche drei neue Wohnhäuser inkl. Nebenanlagen errichtet. Zudem 
wird im östlichen Plangebiet eine Bildungsstätte gebaut. 

Die Errichtung der neuen Gebäude stellt für die umliegenden Anwohnenden eine zumut-
bare Einschränkung dar, da sich nur bauzeitlich eine maßgebliche Erhöhung der Lärm- 
und Schadstoffemissionen ergibt.  

Geringfügige Erhöhungen des Ziel- und Quellverkehrs sind zwar aufgrund der zukünftig 
höheren Anzahl an Bewohnenden zu erwarten, derartige Entwicklungen sind jedoch ty-
pisch für Siedlungen und stellen somit keine erhebliche Beeinträchtigung dar.  

Auf eine weitere Betrachtung des Schutzgutes Mensch kann verzichtet werden. 

 

6.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand / Be-
troffenheit 

Als Kulturgüter werden denkmalgeschützte Gebäude oder Kulturdenkmale wie z. B. Weg-
kreuze erfasst. Als Sachgüter sind die vorhandenen Baulichkeiten darzustellen. 

Das abzureißende Wohnhaus Bergseestraße 120 steht nicht unter Denkmalschutz. 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend 
zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdver-
färbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsi-
dium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauab-
lauf zu rechnen. 

 

6.2.9 Schutzgut Fläche 

Vorbemerkung Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu be-
grenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 
im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Bestand / Be-
troffenheit 

Die Nutzung des Plangebietes als Bauland entspricht dem sparsamen Umgang mit dem 
Schutzgut Fläche, da bereits Wohnnutzung und die Erschließung durch die Bergseestraße 
sowie den Schöpfebachweg vorhanden ist. Zudem ist ein Teil des Plangebiets und der 
Baufläche bereits versiegelt oder teilversiegelt und es besteht auch bereits ein Bebauungs-
plan. 

Die GRZ ändert sich im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan. Für die Wohnge-
bietsfläche wird eine GRZ von 0,5 festgesetzt anstelle der bis dato gültigen GRZ von 0,4. 

Im Zuge der Planung wird auf die Umgebungsbebauung reagiert. Im Westen des Plange-
biets soll Geschosswohnungsbau entstehen. Geplant sind drei Wohngebäude mit insge-
samt 50 Wohnungen. Verbunden sind die Gebäude durch eine gemeinsame Tiefgarage, 
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die sich aufgrund der Topografie über zwei Geschosse erstreckt. Das südliche Gebäude 
soll über drei Vollgeschosse und ein zusätzliches Attikageschoss verfügen, während das 
nördliche Gebäude zwei Vollgeschosse und Attika ausweisen soll. Damit fügt sich das 
Vorhaben harmonisch in die Umgebung ein und stellt ein gelungenes Beispiel für die maß-
volle Nachverdichtung im bestehenden Siedlungsbereich dar. 

Landwirtschaftliche Flächen werden durch das Bauvorhaben nicht umgenutzt. 

Der dichte Baumbestand auf der Hangfläche, die sich von Norden nach Süden durch das 
Plangebiet erstreckt, wird von der Forstbehörde als Wald eingestuft, weswegen dafür eine 
niederwaldartige Bewirtschaftung erforderlich ist. Die Fläche soll der Stadt von den Grund-
stückseigentümern der beiden Vorhaben abgekauft werden, sodass die Pflege dieses 
Waldbestands zukünftig von den Eigentümern übernommen wird. Die geplante Teilung der 
Fläche wird in der Planzeichnung dargestellt. Die Sicherung der niederwaldartigen Bewirt-
schaftung ist zudem über eine Baulast zu sichern. 

 

6.2.10 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Bestand Das Plangebiet ist auf Grund der Lage am Siedlungsrand und des großen Gartens sowie 
der Sukzessionswaldfläche zentral im Plangebiet sehr strukturreich.  

Seltene oder besondere Pflanzenarten konnten bei der Begehung nicht festgestellt wer-
den, das Plangebiet fungiert aber dennoch als Lebensraum verschiedener Artengruppen 
(nach derzeitigem Kenntnisstand Vögel, Fledermäuse und Reptilien). 

 

Maßnahmen Die Maßnahmen, die im Zuge des Schutzgutes Tiere und Pflanzen umgesetzt werden, 
haben alle auch einen positiven Effekt auf das Schutzgut Biologische Vielfalt.  

Gesonderte Maßnahmen für das Schutzgut Biologische Vielfalt werden nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht als erforderlich angesehen. 
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6.2.11 Wechselwirkungen 

Vorbemerkung Im Rahmen der Umweltbelange werden die Wechselwirkungen zwischen gruppierten Schutzgütern gegenübergestellt. 
 

 Mensch Tiere/ Pflanzen, Biologi-
sche Vielfalt 

Boden, Wasser, Luft 
als abiotische Faktoren 

Fläche Landschaft, Klima, Natür-
liche Ressourcen 

Kultur und Sach-
güter 

Unfälle / Katastrophen Emissionen/ Energie-
nutzung/ Abfall 

Mensch  Struktur und Ausprägung 
des Wohnumfeldes und 
des Erholungsraumes 

Nutzung/ Notwendigkeit der 
abiotischen Faktoren-
gruppe zum Überleben 

Nutzung und Ver-
brauch der Fläche 

Prägung durch Nutzung 
Ressourcen, Steuerung 
Luftqualität/ Mikroklima. 
Beeinflussung Wohnumfel-
des und des Wohlbefindens 

Bestandteile der 
Siedlungshistorie 
und -entwicklung.  

negative bis zerstörende 
Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die 
menschliche Gesundheit 

Negative Wirkung auf 
das Schutzgut Mensch 
und die menschliche 
Gesundheit 

Tiere/ Pflanzen, 
Biologische 
Vielfalt 

Störungen und Verdrängen 
von Arten, Trittbelastung 
und Eutrophierung, Arten-
verschiebung 

 Standortfaktor für Pflanzen/ 
Tiere und Lebensmedium  

Nutzung, Revierbil-
dung, Ausprägung 
Pflanzengesell-
schaften 

Luftqualität, Standortfaktor, 
Prägung der Landschaft, 
weitestgehend nachhaltige 
Nutzung der Ressourcen 

Lebensraum für an-
gepasste Arten 

negative bis zerstörende 
Wirkung auf das Schutz-
gut Tiere / Pflanzen 

keine, Lebewesen wer-
den als Teil des Ökosys-
tems betrachtet 

Boden, Wasser, 
Luft als abioti-
sche Faktoren 

Strukturveränderung, Eu-
trophierung und Stoffein-
träge, Gefährdung durch 
Verschmutzung 

Lebensraum, Wasserrück-
haltung, Reinigung durch 
Pflanzen, Tiere, Mikroorga-
nismen im Systemgefüge 

 Flächenangebot be-
stimmt die Ausdeh-
nung und Ausprä-
gung der Faktoren 

Landschaftsbildung, Cha-
rakterisierung von Stand-
ortfaktoren, abiotische Fak-
toren = natürliche Ressour-
cen 

Erhalt und Verände-
rung von Kultur- und 
Sachgütern 

abiotische Faktoren kön-
nen Unfälle/ Katastrophen 
verursachen 

abiotische Faktoren 
können Emissionen 
Verursachen 

Fläche Verbrauch und Verände-
rung naturnaher Flächen 
durch anthropogene Nut-
zung 

beeinflussen Eigenart der 
Fläche 

Formung der Fläche  schließt Landschaft ein, be-
stimmt Landschaft und 
Klima, stellt natürliche Res-
sourcen bereit 

bietet Platz zur 
Schaffung von Kul-
tur und Sachgütern 

bietet Raum für Unfälle 
oder Katastrophen 

beeinflusst Fläche, be-
dingt Standortfaktoren 

Landschaft, 
Klima, Natürli-
che Ressour-
cen 

Nutzung und Verbrauch der 
Ressourcen, Veränderung 
der Landschaft, Beeinflus-
sung des Klimas durch Be-
bauung 

Lebensraum, Lebensbedin-
gungen, Ausprägung der 
Standortvoraussetzungen 

Formung der Landschaft, 
bestimmt Verfügbarkeit der 
Ressourcen und bildet 
Mikroklima aus 

Einteilung und Prä-
gung der Fläche 

 sind aneinander an-
gepasst 

beeinflussen Landschaft 
und Klima, können Res-
sourcen beeinträchtigen 

beeinflussen Klimawir-
kung, Verbrauch von 
Ressourcen 

Kultur- und 
Sachgüter 

werden durch den Men-
schen geschaffen und ge-
formt 

Nutzung von Kultur und 
Sachgütern, ggf. Beein-
trächtigung 

Beeinflussung/ Verände-
rung der Kultur und Sach-
güter 

charakterisiert und 
prägt Fläche 

Bedingt die Entstehung/ Art 
und Weise von Siedlungs-
strukturen 

 verändern oder zerstören verändern, zerstören 

Unfälle / Kata-
strophen 

Werden indirekt und direkt 
durch den Menschen verur-
sacht oder verhindert 

verhindern Naturkatastro-
phen, weisen auf Verände-
rungen im Ökosystem hin 

können durch abiotische 
Faktoren ausgelöst werden 

kann die Wirkung 
oder das Risiko ver-
ringern 

Differenzierte Gefährdung 
Landschaft durch Klima 
oder Ressourcenabbau  

Erhalt bedingt oder 
verhindert Katastro-
phen 

 lösen Unfälle und Kata-
strophen aus 

Emissionen/ 
Energienut-
zung/ Abfall 

verursacht Emission, nutzt 
und produziert Energie und 
erzeugt Abfall 

keine, Lebewesen werden 
als Teil des Ökosystems 
betrachtet 

können durch abiotische 
Faktoren ausgelöst wer-
den, aus abiotischen Fakto-
ren kann Energie gewon-
nen werden 

bietet Raum für 
Emittenten, Lage-
rung von Müll und 
zur Nutzung von 
Energie  

Aufnahme der Emission, 
bedingt Möglichkeiten der 
Energienutzung und Abfall-
aufkommen 

Verursachen Emis-
sionen oder Abfälle, 
Verbrauch von Ener-
gie durch Erhalt 

Emissionen werden aus-
gelöst, Abfälle entstehen, 
zur Behebung wird Ener-
gie benötigt 

 

 

Ergebnis Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Kurgebiet III“ ergibt sich keine erhebliche Betroffenheit von Wirkungsketten, d.h. es sind keine sich 
negativ verstärkende Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern zu erkennen. Auf eine weitere Betrachtung wird verzichtet. 
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6.3 Zusammenfassung Artenschutzrechtliche Prüfung 

Vorbemerkung Die folgenden Sachverhalte wurden der artenschutzrechtlichen Prüfung von Kunz GaLa-
Plan vom 04.12.2023 entnommen und sind daher kursiv dargestellt. 

 

Reptilien Im Plangebiet gibt es entlang der Gehölzränder und Gartenflächen besonders für Mauer- 
und Zauneidechsen nutzbare Strukturen. Zudem sind Mauern, kleine Ruderalflächen und 
kleinere Totholz- und Steinhaufen vorhanden. Es sind somit sowohl geeignete Sonnungs-
plätze als auch Strukturen für Verstecke und Tagesunterschlüpfe vorhanden. 

Bei der Kontrolle der Reptilienbleche konnten keine Reptilien nachgewiesen werden. 

Bei den ersten drei Reptilienkartierungen kam es zu Nachweisen von Mauereidechsen im 
östlichen Bereich des Plangebiets. Die Nachweise ergaben sich im Bereich des Gehölz-
rands zu einem geschotterten Platz und Weg. In diesem Bereich sind einige Silberweiden, 
Gebüsche und Saumvegetation vorhanden. Zusätzlich befinden sich am Gehölzrand meh-
rere größere, teils bewachsene Steinhaufen, in denen sich die Mauereidechsen größten-
teils aufhielten. Bei der vierten Reptilienkartierung konnten keine Reptilien nachgewiesen 
werden. 

Andere Reptilienarten wurden bei den Geländebegehungen bisher nicht festgestellt. 

Durch die Errichtung des neuen Gebäudes im östlichen Bereich des Plangebiets wird das 
vorhandene Reptilienhabitat überbaut und geht vollständig verloren. Dadurch kommt es zu 
einem erheblichen Habitatverlust für die vorhandene Population an Mauereidechsen. Ins-
gesamt umfasst das nachgewiesene Reptilienhabitat eine Größe von ca. 100 m². Weiter-
hin kann es durch die Bauaktivität (insbesondere die Erdarbeiten und das Befahren mit 
schweren Maschinen) zur Tötung von Individuen kommen. Zur Vermeidung der Tötung 
oder Verletzung der Tiere müssen diese vor Baubeginn in geeignete Ersatzhabitate um-
gesiedelt werden.  

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der Mauereidechsen müssen 
Schutzmaßnahmen in Form von Abfangaktionen, Aufstellen von Zäunen, Rodungsfristen 
und Fristen bei der Entfernung oberflächlich vorhandener Habitatstrukturen eingehalten 
werden. Die hier zunächst vorläufig zusammenfassend dargestellten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen können in enger Absprache der Umweltbaubegleitung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde sowie den Projektbeteiligten eingriffs- und zeitraumspezi-
fisch angepasst werden. Die Baumaßnahmen sind erst nach Freigabe durch die Umwelt-
baubegleitung unter Einbeziehung der Unteren Naturschutzbehörde umzusetzen, wenn 
ausgeschlossen werden kann, dass sich noch Tiere in den Eingriffsbereichen befinden. 

Bei der Umsiedlung sind die in Kapitel 6.5 „Mindestanforderungen bei Umsiedlungen“ aus 
dem Bericht „Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel Zaun- 
und Mauereidechse“ (Laufer, 2014) zu berücksichtigen. 

Zum Ausgleich der Habitatverluste müssen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (so-
genannte CEF-Maßnahmen) entsprechende Ausgleichshabitate hergestellt werden. Die 
Ausgleichshabitate müssen nach Herstellung eine Entwicklungszeit von mindestens vier 
Monaten aufweisen, bevor die umzusiedelnden Mauereidechsen in die Ausgleichshabitate 
verbracht werden können. 

Im Norden angrenzend an das Plangebiet befindet sich auf dem Flurstück 584 eine Wiese  
mit angrenzenden Gehölzen und Waldbestand. Diese Fläche ist nur ca. 40 m vom derzeit 
besiedelten Mauereidechsenhabitat entfernt. Auf dieser Fläche kann ein Ausgleichshabitat 
hergestellt werden. 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. 

 

 

Vögel Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der Siedlungsbereiche der Stadt Bad Säckingen. 
Östlich wird das Plangebiet durch den Schöpfebachweg begrenzt, westlich durch die Berg-
seestraße. 

Im Plangebiet und direkt angrenzend an die Siedlungsstrukturen und Waldbereiche 
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beschränkte sich die Aktivität überwiegend auf siedlungsadaptierte Vogelarten. Von den 
Arten Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Rotkehl-
chen, Zaunkönig, Haussperling, Stieglitz und Sommergoldhähnchen wurden bei mind. 
zwei Kartierungen revieranzeigende Verhaltensweisen erfasst, sodass bei diesen Arten 
von einer Brut im untersuchten Gebiet auszugehen ist.  

Zu Überflügen über das Plangebiet kam es durch Star, Rabenkrähe und Ringeltaube. 

Einmalig revieranzeigende Verhaltensweisen wurden von den Arten Grünfink, Sumpf-
meise, Rabenkrähe, Singdrossel und Star erfasst. Bei diesen fünf Arten besteht somit ein 
Brutverdacht. 

Es wurden keine streng geschützten Arten im Plangebiet erfasst. Bis auf die Haussperlinge 
und die Stare sind zudem alle nachgewiesenen Vogelarten ungefährdet. 

Der Schwerpunkt der Eingriffe erfolgt im Osten und Westen des Plangebiets. Die höchste 
Vogelaktivität konnte zentral im Plangebiet in dem Gehölzbestand festgestellt werden, in 
welchem es nur zu randlichen Eingriffen kommt.  

Für die gefährdeten Vogelarten Haussperling und Star kommt es ebenfalls zu keinem er-
heblichen Verlust von Brutplätzen. 

Der Verlust von Nahrungs- und Bruthabitaten für Frei- und Gebäudebrüter wird als uner-
heblich eingestuft. In der direkten Umgebung sind genügend gleichwertige bis höherwer-
tige Strukturen vorhanden, welche als Ausweichhabitat genutzt werden können. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten können die Flächen teilweise wieder genutzt werden. Zudem ent-
stehen durch die neuen Gebäude neue Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter.  

Der Verlust von Nahrungshabitaten und potenziellen Bruthabitaten in Form von Gehölzen 
und den Grünflächen kann durch eine ausreichende Durchgrünung der zukünftigen Wohn-
gebiete (Pflanzgebote Bäume, Anlage Gartenflächen) und die in der Nähe befindlichen 
Grünflächen und Gehölze ausgeglichen werden. 

Betriebsbedingt sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten. 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. 

 

Fledermäuse Im Plangebiet befinden sich einige für Fledermäuse zur Orientierung genutzte Strukturen 
wie Bäume und Baumreihen, Gebüsche sowie offene Grünflächen als Jagdhabitate. Auf 
Grund der Gehölz- und Offenlandstrukturen ist die Eignung des Plangebiets als Jagdhabi-
tat insgesamt als mittel bis hoch einzustufen. Im Plangebiet sind durch das Gebäude nutz-
bare Quartierstrukturen für Fledermäuse vorhanden. Eine Quartierkontrolle des Gebäudes 
ergab jedoch keine Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse. An den Bäumen und 
Gehölzen im Eingriffsbereich konnten keine Quartierstrukturen in Form von Baumhöhlen 
erfasst werden. Diese sind auf Grund von Rindenabplatzungen oder Efeubewuchs ledig-
lich als Tagesversteck / Zwischenquartier geeignet. Quartiere im Plangebiet sind auf Grund 
der Ergebnisse der Kartierungen und Quartierkontrollen zwar äußerst unwahrscheinlich, 
eine Überwinterung einzelner Tiere kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
Daher werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnah-
men festgelegt. 

Die Fledermausaktivität im Plangebiet kann insgesamt als mittel bis hoch eingestuft wer-
den. Im gesamten Plangebiet, besonders entlang der Bergseestraße, den Gehölzstruktu-
ren und Gebäuden sowie auf den kleinen Grünflächen kam es zu Nachweisen von Fleder-
mäusen. Besonders von Zwergfledermäusen konnten im gesamten Plangebiet zahlreiche 
Rufe und Sichtnachweise erbracht werden. Von den Arten bzw. Artengruppen Mückenfle-
dermaus, Weißrand- / Rauhautfledermaus, Nyctaloide Arten, Abendseglern und Gattung 
Myotis konnten deutlich weniger Rufe erfasst werden. 

Die Bergseestraße sowie der Schöpfebachweg mit angrenzenden Gehölzen und Sied-
lungsstrukturen wurden als Leitstrukturen genutzt. Auf Grund der aufgenommenen „fee-
ding buzzes“ und Aktivität ist besonders im westlichen Untersuchungsgebiet von einer Nut-
zung als Jagdhabitat, besonders der Zwergfledermaus auszugehen. Da sich angrenzend 
an das Untersuchungsgebiet, besonders im Norden und Nordwesten jedoch großflächige 
Grünland-, Gehölz- und Waldflächen befinden, ist nicht von einem essenziellen 
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Jagdhabitat im Plangebiet auszugehen. Leitstrukturen in Form der Lindenallee entlang der 
Bergseestraße und den Waldrändern zentral im Plangebiet bleiben erhalten. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kommt es durch die Bauarbeiten zu keinem Verlust von 
essenziellen Jagdhabitaten sowie Quartieren. Baubedingt und anlagebedingt können je-
doch Störungen auftreten. Daher sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.  

 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. 

 

 

7 Zusammenfassung  

Anlass Das Plangebiet befindet sich im Kurgebiet der Stadt Bad Säckingen, eingespannt zwischen 
der Bergseestraße im Westen und dem Schöpfebachweg im Westen. Das sogenannte 
Engel-Areal soll durch die Firma Faller Immobilien für Geschosswohnungsbau entwickelt 
werden, auf dem Grundstück Flst.-Nr. 4081 am Schöpfebachweg benötigt der bestehende 
Studiencampus für Gesundheitsberufe dringend eine Erweiterung, wobei mit der Erweite-
rung auch ein Wohnangebot entstehen soll. Das bisher im Eigentum der Stadt Bad Säckin-
gen befindliche Hanggrundstück, das nach der Realisierung der vorgesehenen Bebauung 
nur noch schwer von außen zugänglich sein wird, soll von den beiden Vorhabenträgern 
übernommen werden.  

Da die vorliegende Planung für die zwei Bauvorhaben in der Bergseestraße und am 
Schöpfebachweg nicht den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans „Kurgebiet 
II“ entspricht, soll für diesen Bereich ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB neu aufgestellt werden. Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

▪ Innenentwicklung zur Bereitstellung von Wohnraum; 
▪ Planungsrechtliche Sicherung von gesundheitsbezogenen Nutzungen; 
▪ Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; 
▪ Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen („Stadt der kurzen Wege“); 
▪ kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen; 
▪ Schutz wertvoller Strukturen (Bäume, Gewässer). 

 

Verfahren Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt ohne Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB. Die Stadt Bad Säckingen hat jedoch auf freiwilliger Basis eine frühzei-
tige Beteiligung durchgeführt, so dass die Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger in vol-
lem Umfang gegeben sind. Da der Bebauungsplan aus dem bestehenden Flächennut-
zungsplan entwickelt werden kann, ist eine Anpassung im Wege der Berichtigung nicht 
notwendig. 

 

Plangebiet Der Bebauungsplan „Kurgebiet III“ bezieht sich auf die Flurstücke 4081, 584/3, 584/8 und 
584 der Gemarkung Säckingen. Der Geltungsbereich umfasst eine Grundfläche von 
7.428 m². 

 

Eingriffe  Rechtskräftiger Bebauungsplan „Kurgebiet II“: 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind innerhalb des Plangebiets „Kurgebiet III“ Grünflä-
chen ausgewiesen. Diese Flächen müssen von der Bruttobaufläche (=Plangebietsgröße) 
abgezogen werden, um die Nettobaufläche zu erhalten: 7.428 m² - 1.285 m² = 6.143 m² 

Die Nettobaufläche ist untergliedert in Wohngebietsflächen mit 3.598 m² und eine Sonder-
gebietsfläche mit 2.545 m². 

Für die Wohngebietsflächen ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt (zzgl. 50 % Überschreitung 
für Nebenanlagen), für die Sondergebietsfläche eine GRZ von 0,8. 

Die maximal zulässige Flächenversiegelung für die Wohngebietsflächen beträgt somit 
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2.159 m² (3.598 m² * 0,6) und die für die Sondergebietsfläche 2.036 m² (2.590 m² * 0,8). 

Maximal mögliche Gesamt-Versiegelung: 4.195 m²  

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind zudem fünf Pflanzbindungen im betroffenen Be-
reich ausgewiesen. 

Bebauungsplan „Kurgebiet III“:  

Im neuen Bebauungsplan „Kurgebiet III“ sind Waldflächen ausgewiesen. Die Nettobauflä-
che beträgt 7.428 m² 1.941 m² = 5.487 m². 

Die Nettobaufläche ist untergliedert in eine Wohngebietsfläche mit 3.599 m² und eine Son-
dergebietsfläche mit 1.888 m². 

Die GRZ ändert sich im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan. Für die Wohnge-
bietsfläche wird eine GRZ von 0,5 festgesetzt (zzgl. 50 % Überschreitung für Nebenanla-
gen), für die Sondergebietsfläche eine GRZ von 0,6 (zzgl. Einer Überschreitung für Ne-
benanlagen bis zur GRZ 0,8). 

Die maximal zulässige Flächenversiegelung für die Wohngebietsfläche beträgt somit 
2.699 m² (3.599 m² * 0,75) und die für die Sondergebietsfläche 1.510 m² (1.888 m² * 0,8). 

Maximal mögliche Gesamt-Versiegelung: 4.209 m² 

Erhöhung gegenüber rechtskräftigem Bebauungsplan: 14 m² 

Veränderungen gegenüber dem jetzigen Bestand im Gelände:  

Im Gelände sind bereits Gebäude mit einer Grundfläche von 468 m² vorhanden. Hinzu 
kommen versiegelte Flächen in Höhe von 310 m² und Schotterflächen in Höhe von 681 m² 
(gesamt 1.459 m²). 

Der Versiegelungsgrad wird sich somit nach Umsetzung des Bauvorhabens um 2.750 m² 
erhöhen. 

 

Maßnahmen Vermeidung und Minimierung sowie Teilkompensation  

Um die Auswirkungen der Eingriffe so weit wie möglich abzuschwächen bzw. teilweise zu 
kompensieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Die oberste Dachfläche aller Gebäude im Plangebiet ist auf mindestens 60 % der 
Fläche extensiv zu begrünen. Sonstige Dachflächen sind ebenfalls extensiv zu 
begrünen, sofern sie nicht als Terrassen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine 
Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. 

➢ Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken 
und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 1,0 m mäch-
tige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll min-
destens 1,8 m x 1,8 m betragen. Die begrünte Tiefgaragenfläche muss mindestens 
60% der Tiefgaragenfläche, die nicht von Hauptgebäuden überbaut ist, betragen.  

➢ Einfriedungen müssen zum Boden einen Abstand von mindestens 20 cm einhalten 
oder bodennah durchlässig für Kleintiere sein. 

➢ Pro angefangener 400 m² nicht als Wald festgesetzter Grundstücksfläche sind 
mindestens ein standortgerechter, heimischer und hochstämmiger Laubbaum (1. 
oder 2. Ordnung) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß Pflanzliste 1 im 
Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Hinweis: Eine Ergänzung der ge-
schützten Lindenallee im Plangebiet mit standortgerechten, heimischen und hoch-
stämmigen Lindenarten (1. oder 2. Ordnung) gemäß Pflanzliste im Anhang wird 
empfohlen. 

➢ Ebenerdige Kfz-Stellplätze sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste 1 im Anhang) zu 
überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Pro Baum ist ein 
Baumquartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum 
vorzusehen. Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grund-
stücksflächen angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die der Solarpflicht unterliegen, 
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können die anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stellplatzflächen ange-
ordnet werden.  

➢ Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß 
der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanz-
liste. 

➢ Die Waldflächen im Plangebiet sind niederwaldartig zu bewirtschaften, die Besto-
ckung ist zu erhalten. Der Waldbereich soll abgestuft und entsprechend gepflegt 
werden. Die niederwaldartige Bewirtschaftung ist über eine Baulast zu regeln. 

➢ Im Hinblick auf die westlich der Bergseestraße vorhandene Lindenallee (geschütz-
ter Grünbestand) sind zur Vermeidung von Schäden an Wurzeln und Stämmen 
die Vorgaben der DIN 18920 (Baum- und Wurzelschutz im Anhang) zu beachten.  

➢ Im zeichnerischen Teil sind Pflanzbindungen für die im Plangebiet vorhandenen 
Bäume der Lindenallee eingetragen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten.  

➢ Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung 
des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen 
Bauweise (z. B. Rasenwaben, Schotterrasen, wassergebundene Decke, begrün-
tes Rasenpflaster, Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen 
Fugen, Steinpflaster im Sandbett) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen. 

➢ Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Außenbauteile sind im Bebauungsplangebiet nur 
zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kon-
tamination des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwas-
ser eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

➢ Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetations-
fläche zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

➢ Beschränkung der Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß. 

➢ Schadstoffemissionen mit wassergefährdenden Stoffen während der Bauarbeiten 
(z.B. Treib- und Schmierstoffe) sind zu vermeiden. 

➢ Es sind ausschließlich Baugeräte mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen einzu-
setzen.  

➢ Auf Grund der langjährigen gewerblichen Nutzung können kleinräumige Verunrei-
nigungen im Erdmaterial des Plangebiets vorhanden sein. Es ist daher auf geruch-
lich und/ oder farblich auffallendes Erdreich zu achten. Dieses Erdmaterial muss 
separiert und untersucht werden. 

➢ Zur Rückhaltung des anfallenden Regenwassers sind auf dem Baugrundstück Re-
tentionsdächer, Retentionsmulden bzw. Retentionszisternen herzustellen. Die Re-
tentionsanlagen sind über eine Drosselung an die öffentlichen Entwässerungsan-
lagen anzuschließen. Alternativ kann das unverschmutzte Niederschlagswasser 
breitflächig auf dem Grundstück über eine bewachsene Bodenschicht versickert 
werden, sofern die Versickerungsfähigkeit des Bodens durch eine gutachterliche 
Stellungnahme nachgewiesen wird und die Flächen nicht durch Altlasten vorbe-
lastet sind. Wenn die Herstellung einer bewachsenen Bodenschicht nicht möglich 
ist, sind für die direkte Versickerung des Regenwassers in den Untergrund Regen-
rigolen mit vorgeschaltetem Sedimentationsfilter einzubauen. 

Heilquellenschutzgebiet 

Das geplante Baugebiet liegt in der fachtechnisch abgegrenzten qualitativen Schutzzone 
III und quantitativen Schutzzone B/1 des Heilquellenschutzgebietes Bad Säckingen.  

Auf die einschlägigen Vorgaben der Schutzgebietsverordnung im Hinblick auf die Geneh-
migungsfähigkeit einer Bebauung wird verwiesen.  

Die Nachweise hierzu bzw. zu weiteren Vorschriften des Heilquellen- und Wasserschutz-
gebietes sind im Rahmen des Bauantrags zu erbringen. Ebenso ist hierbei ggf. mit 
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weiteren Auflagen hinsichtlich des Baus zu rechnen. Sofern die geforderten Nachweise im 
Rahmen des Bauantrags nicht erbracht werden können, sind Eingriffe in tiefe Boden-
schichten nicht zulässig.  

Erdmassenausgleich  

Die Gemeinden müssen im Rahmen der Bebauungspläne auf die entsprechenden Rechts-
grundlagen hinweisen. Sofern nach Prüfung durch ein Ingenieurbüro ein Erdmassenaus-
gleich nicht erfolgen kann, ist dies entsprechend zu begründen. Dieser Sachverhalt ist zu-
dem im Rahmen der Planungsabwägung / Planungsermessen zu berücksichtigen.  

 

Zudem sind folgende Bestimmungen zum Boden zu beachten: 

Allgemeine Bestimmungen 

➢ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnö-
tiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

➢ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

➢ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

➢ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

➢ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

➢ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

➢ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

➢ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

➢ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

➢ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichen-
der Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von 
Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

➢ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

 

Im Hinblick auf den Artenschutz ist zudem folgendes zwingend zu beachten: 

Vögel 

➢ Die Rodung von Gehölzen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

➢ Die Rodung von Gehölzen darf ausschließlich außerhalb der Brutperiode der 
Avifauna stattfinden (d.h. im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar eines 
jeden Jahres). Ist die Einhaltung des Zeitfensters ggf. aus baulogistischen 



galaplan kunz  Umweltbelange nach § 13a BauGB 
Am Schlipf 6  BPlan „Kurgebiet III“ 
79674 Todtnauberg  Stadt Bad Säckingen, Gemarkung Säckingen 
 

 46 

Gründen schwierig, könnten die Gehölze ggf. auch in den Sommermonaten gero-
det werden. In diesem Fall sind die Gehölze vor einer Rodung jedoch zwingend 
von einer qualifizierten Fachkraft auf Nester / Besatz zu überprüfen. Sind keine 
Nester vorzufinden, könnte die Rodung durch die Fachkraft freigegeben werden. 
Sollten Nester vorgefunden werden, sind die Rodungsarbeiten entsprechend auf 
das Ende der Brutperiode zu verschieben.  

➢ Vor Abrissarbeiten am Bestandsgebäude muss sichergestellt sein, dass kein Vo-
gel im Dachbereich nistet. Die Bauarbeiten sollten daher ebenfalls außerhalb der 
Brutperiode der Avifauna (d.h. im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 
eines jeden Jahres) durchgeführt werden. Ist die Einhaltung des Zeitfensters ggf. 
aus baulogistischen Gründen schwierig, muss durch entsprechende Entwertungs-
maßnahmen in den Wintermonaten sichergestellt werden, dass sich dort keine 
potenziellen Nistmöglichkeiten mehr für die Vogelfauna befinden. Sind keine Nes-
ter vorzufinden, kann der Gebäudeabriss durch eine Fachkraft freigegeben wer-
den. Sollten Nester vorgefunden werden, sind die Arbeiten entsprechend auf das 
Ende der Brutperiode zu verschieben. 

➢ Es empfiehlt sich, an den neuen Gebäuden Nisthilfen für Sperlinge und Schwalben 
(z.B. Sperlingskoloniehaus 1SP, Schwegler) anzubringen (siehe artenschutz-am-
haus.de).  
 

Reptilien 

➢ Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der Mauereidechsen 
müssen Schutzmaßnahmen in Form von Abfangaktionen, Aufstellen von Zäunen, 
Rodungsfristen und Fristen bei der Entfernung oberflächlich vorhandener Habi-
tatstrukturen eingehalten werden. Detaillierte Informationen sind dem Arten-
schutz-Bericht zu entnehmen. 

➢ Zum Ausgleich der Habitatverluste müssen als vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men (sogenannte CEF-Maßnahmen) entsprechende Ausgleichshabitate herge-
stellt werden. Detaillierte Informationen sind dem Artenschutz-Bericht zu entneh-
men. 

 

Fledermäuse 

➢ Die Bauarbeiten sind ausschließlich tagsüber auszuführen, da sich die Fleder-
mäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der 
Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle 
sind zu unterlassen. 

➢ Dauer-Beleuchtungen an den geplanten Gebäuden, insbesondere in Richtung der 
Gehölze und von Einzelbäumen sowie der Bergseestraße und des Schöpfebach-
wegs sind zu unterlassen, da so eine Störung der Fledermäuse während der Jagd 
bzw. während des Transferfluges in die Jagdgebiete vermieden werden kann. 

➢ Weitere nächtliche Beleuchtungen sollten, wenn möglich, vermieden oder müssen 
fledermausfreundlich gestaltet werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig; Verwendung von „Fledermausleuchten“ mit einem 
Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil). Evtl. ist ein adaptives Beleuchtungs-
konzept mit Bewegungsmeldern umsetzbar. Die Leuchtkörper sind ausschließlich 
im oberen Gebäudebereich an der Außenfassade anzubringen, wobei der Licht-
kegel nach unten zeigen muss). 

➢ Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung von Gehölzen muss innerhalb der 
Wintermonate durchgeführt werden (Zeitraum von Anfang Dezember bis Ende 
Februar (je nach Wetterbedingungen auch bis Ende März)). Da Überwinterungen 
im Dachbereich der Gebäude sowie in Gehölzen nicht zu 100% ausgeschlossen 
werden können, ist eine Umweltbaubegleitung bei den Abbruch- und Rodungsar-
beiten einzusetzen. Die weiteren Maßnahmen werden weiter folgend beschrieben.  

Zur Vermeidung weiterer Verbotstatbestände sind die folgenden Maßnahmen der 
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Umweltbaubegleitung einzuhalten: 

➢ Die Türen und Fenster der derzeit einfliegbaren Räume sollten vor Winterbeginn 
verschlossen werden, damit eventuell in diese Räume einfliegende Fledermäuse 
keinen weiteren Zugang in frostgeschützte Bereiche erhalten.  

➢ Alle Strukturen der Gebäudefassade und Dachbereiche sowie der zu rodenden 
Gehölze müssen vor dem Abriss bzw. Rodung auf hier ggf. überwinternde Fleder-
mäuse untersucht werden. Dies muss durch Ausleuchten der Strukturen sowie 
dem ggf. nötigen Einsatz einer Endoskopkamera erfolgen. Dies betrifft derzeit ver-
mutlich nur die Dachbereiche der Bauwerke.  

➢ Falls eine schonende und manuelle Entfernung der Dachbereiche erfolgt, sowie 
bei Rodung der Gehölze muss die ausführende Firma auf die Möglichkeit über-
winternder Fledermäuse aufmerksam gemacht werden. Falls Fledermäuse ge-
sichtet werden, müssen die Arbeiten umgehend eingestellt und die qualifizierte 
Umweltbaubegleitung ist zur artgerechten Bergung der Tiere heranzuziehen. 

➢ Im Plangebiet sind 3 Fledermaus-Sommer-Quartierkästen und (prophylaktisch) 1 
Ganzjahres-Quartierkästen fachgerecht anzubringen. Alternativ können – unter 
Beratung durch einen Fledermausspezialisten – bereits in die geplanten Gebäude 
Spalten- und Höhlenquartiere im Dach und/oder der Hausfassade integriert wer-
den (Siehe artenschutz-am-haus.de). 

➢ Die Anbringung der Kästen und die Nutzung sollten begleitet und dokumentiert 
werden. 

➢ Eine frühe Ausbringung der Kästen im Umfeld erhöht die Wahrscheinlichkeit  der 
Annahme durch Fledermäuse. 

➢ Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines 
vom Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. 

➢ Die Kästen sollten Katzen- und Mardersicher in einer Höhe von mindestens 4 m, 
an tagsüber, zumindest zeitweise besonnten Stellen, aufliegend, so dass sie im 
Wind nicht wackeln, angebracht werden. Es sollte zudem auf einen hindernisfreien 
Zugang geachtet werden, der Standort sollte ebenfalls mit möglichst wenig Licht-
verschmutzung behaftet sein. Die Kästen müssen an den größeren Bäumen in 
den Waldbereichen angrenzend zum Plangebiet aufgehängt werden. 

 

 

Ergebnis Um den negativen Auswirkungen durch die Gehölzrodungen entgegenzuwirken, wurden 
Kompensationsmaßnahmen (u.a. Dachbegrünung und Pflanzgebote) festgelegt. 

Eine vollständige Kompensation der für die Schutzgüter entstehenden Eingriffe ist durch 
diese Maßnahmen zwar nicht möglich, aufgrund des gewählten Planverfahrens nach 
§ 13a BauGB ist eine vollständige Kompensation aber auch nicht erforderlich. 

 

Artenschutz Im Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Kurgebiet III“ fanden im Jahr 2023 
Artenschutzkartierungen der Artengruppen Reptilien, Vögel, Säugetiere (Haselmaus) und 
Fledermäuse statt. 

Es ergab sich eine Betroffenheit von Vögeln, Fledermäusen und Reptilien. Um das Eintre-
ten von Verbotstatbeständen zu verhindern, sind Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen einzuhalten bzw. umzusetzen. 
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8 Anhang 

8.1 Baum- und Wurzelschutz 

 



galaplan kunz  Umweltbelange nach § 13a BauGB 
Am Schlipf 6  BPlan „Kurgebiet III“ 
79674 Todtnauberg  Stadt Bad Säckingen, Gemarkung Säckingen 
 

 49 
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8.2 Pflanzliste 1 / Bäume und Sträucher 

Zulässig sind:  

standortgerechte, in Bad Säckingen heimische, landschaftstypische Laub- oder Obstbaumarten sowie 
Straucharten aus dem Herkunftsgebiet 7 (Quelle: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 
2002). Da das Plangebiet im Grenzbereich der beiden Naturräume „Schwarzwald“ und „Hochrhein“ liegt, 
können heimische Bäume und Sträucher aus beiden Naturräumen gepflanzt werden: 

 

Für Bäume bzw. Sträucher, die nicht auf gewachsenem Boden gepflanzt werden, sondern auf der Tiefga-
rage, ist eine ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten. Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht 
von mindestens 50 cm zu überdecken und intensiv zu begrünen. Bei Baumpflanzungen ist eine mindestens 
1,0 m mächtige Substratschicht erforderlich. Die Abmessung eines Baumquartiers soll mindestens 1,8 m x 
1,8 m betragen. 

Das Wurzelraumvolumen je Baum muss mind. 40 m³ und die Wurzelraumdicke mind. 80 cm betragen (bei 
Kleinbäumen bzw. Großsträuchern genügen 60-70 cm Wurzelraumdicke). Die für Tiefgaragen geeigne-
ten Baum- und Straucharten sind nachfolgend fett hervorgehoben. 

Laubbäume 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Sorbus aria  Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 

 

Obstbäume 

Die unten aufgelisteten heimischen Obstbaumsorten, die von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau 
des Landratsamtes Waldshut empfohlen werden. 

Die Bäume sollten hochstämmig sein und einen Stammumfang von mind. 16 cm zum Pflanzzeitpunkt auf-
weisen. 

Äpfel:  Berlepsch, Brettacher, Boskoop, Bittenfelder, Bohnapfel, Berner 
Rosen, Blumberger Langstiel, Danziger Kantapfel, Florina, Graf-
ensteiner, Grahams Jubiläumsapfel, Jakob Lebel, Jakob Fischer 
Früh, Kardinal Bea, Leipferdinger, Lausitzer Nelkenapfel, Maun-
zenapfel, Ontario, Remo, Rote Sternrenette, Rinkel, Sir Prize, Son-
nenwirtsapfel, Tränkle Sämling, Winterrambour, Witshire, Rewena 

Birnen:  Bayerische Würzbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbmöstler 
Bayerische Weinbirne, Alexander Lucas 

Kirschen:    Dollenseppler, Langstieler, Johanna 

Zwetschgen:  Bühler, Hauszwetsche, Mirabelle v. Nancy, Zibarten, Wagenstäd-
ter Schnapspflaume 
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Walnuss:    Sämling Nr. 26, Nr. 139, Nr. 1247, Weinsberg 1 

 

Sträucher 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhüt-
chen 

Frangula alnus Faulbaum 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Rosa canina Echte Hunds-Rose 

Salix caprea Sal-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Trauben-Holunder 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

 


